
Elterngeldantrag Baden-Württemberg

Auf den folgenden Seiten findest du den Elterngeldantrag für Baden-Württemberg. Bitte 
beachte, dass der Antrag korrekt und vollständig ausgefüllt eingesendet werden muss, 
um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen. 

Solltest du Probleme beim Elterngeldantrag haben, kannst du unsere 
Elterngeldberatung in Anspruch nehmen (siehe letztes Blatt). Wir beraten dich gern und 
helfen dir, deinen Elterngeldanspruch zu erhöhen und füllen den Antrag für dich aus.

Dein Team von Elterngeld.de
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n  Fragen an beide Elternteile
  Formular 1 ist von beiden Elternteilen auszufüllen, auch wenn  
  nur ein Elternteil Elterngeld beantragt.

1.1 Angaben zum Kind, für das Elterngeld beantragt wird 
Nachname:                     Bei Mehrlingen (Anzahl der Kinder): 

Vorname:                      Vornamen:

Geburtsdatum: 

Voraussichtlicher Tag der Entbindung: 

(Angabe ist nur erforderlich für Kinder, die mindestens 6 Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung geboren wurden.)

Geburtsort/Land: 

1.2 Angaben zu beiden Elternteilen
È	Elternteil 1  (Mutter)           È Elternteil 2  (Vater oder anderer Elternteil)

Nachname:                Nachname:

Vorname:                Vorname:

Geburtsdatum:               Geburtsdatum: 

Straße/Hausnr.:              Straße/Hausnr.:

PLZ/Wohnort:                 PLZ/Wohnort:

Telefon-Nr.:               Telefon-Nr.:

Steuerliche Identifikationsnr.:           Steuerliche Identifikationsnr.:

� Ich bin verheiratet (seit):           � Ich bin verheiratet (seit): 

� Ich bin geschieden (seit):            � Ich bin geschieden (seit):  

� Ich bin ledig    � Ich bin verwitwet     � Ich bin ledig    � Ich bin verwitwet

� Ich lebe in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft    � Ich lebe in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft  

� Ich lebe unverheiratet mit Elternteil 2 zusammen     � Ich lebe unverheiratet mit Elternteil 1 zusammen

1.3 Angabe der Monate, für die Elterngeld beantragt wird (Bezugszeitraum)
1.3.1 Beantragung (Basis-) Elterngeld und/oder Elterngeld Plus (Angaben zu Partnerschaftsbonusmonaten unter 1.3.2)

� Ich beantrage (Basis-) Elterngeld für den 1.-12. Lebensmonat  � Ich beantrage (Basis-) Elterngeld für den 1.-12. Lebensmonat 

oder abweichend:

 

Kreuzen Sie alle Lebensmonate an, für die Sie (Basis-) Elterngeld oder Elterngeld Plus beantragen (mindestens zwei je Elternteil). Jeder  
Elternteil darf für einen Lebensmonat jeweils nur ein Kreuz machen. Ein (Basis-) Elterngeldmonat entspricht zwei Elterngeld Plus-Monaten.

Hinweise zum Ausfüllen: Monate mit Anspruch auf Mutterschaftsleistungen oder ausländische Familienleistungen gelten als Monate, in 
denen die Mutter (Basis-) Elterngeld bezieht. Für diese Monate sollte die Mutter (Basis-) Elterngeld beantragen, da möglicherweise neben 
der Mutterschaftsleistung noch (Basis-) Elterngeld gezahlt werden kann. Für diese Monate kann die Mutter kein Elterngeld Plus beantra-
gen. Wenn Sie nach dem 14. Lebensmonat Elterngeld Plus beziehen wollen, muss es ohne Lücken beantragt werden.
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� Antrag des anderen Elternteils 
 liegt bereits vor 
 
 Antragsnummer:

Bitte beachten Sie die Antragsfrist und das 
Hinweisblatt.

 Elternteil 1

 

 Elternteil 2

             (Basis-) Elterngeld   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18 

             Elterngeld Plus        1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

       (Basis-) Elterngeld    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18 

       Elterngeld Plus         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Antrag auf Elterngeld
für Geburten/Adoptionen ab 01.09.2021

Postanschrift:
 L-Bank 
 Familienförderung
 76113 Karlsruhe

Gebührenfreie Hotline:

 0800 664 54 71

Eingangsdatum beim Amt (Stempel)

Unterschrift:

Schneller geht’s mit unserem Online-Antrag 

auf www.l-bank.de/elterngeld
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Lebensmonate Zusätzliche Monate (Basis-) Elterngeld bei Frühgeburten

Zusätzliche Monate (Basis-) Elterngeld bei Frühgeburten



Hinweis: Bitte beantworten Sie diese Frage auf jeden Fall wenn Sie alleinerziehend sind, auch wenn Sie keine zusätzlichen Partnermonate 
beanspruchen wollen.

Es besteht eine Auskunftspflicht nach § 23 Absatz 2 Bundeseltern- und Elternzeitgesetz.
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1.3.2 Beantragung von Partnerschaftsbonusmonaten

   � 2   � 3   � 4   Partnerschaftsbonusmonate werden ab dem           . Lebensmonat beantragt.

Hinweis: Sie können zwei, drei oder vier Partnerschaftsbonusmonate beanspruchen. Die Partnerschaftsbonusmonate müssen in aufeinan-
derfolgenden Lebensmonaten liegen und beide Elternteile müssen in diesem Zeitraum gleichzeitig zwischen 24 und 32 Wochenstunden 
erwerbstätig sein und die allgemeinen Voraussetzungen für den Bezug von Elterngeld erfüllen. Sie können höchstens vier Partnerschafts-
bonusmonate beanspruchen. Bitte geben Sie den ersten dieser Lebensmonate an und kreuzen Sie an, wie viele Partnerschaftsbonusmo-
nate Sie beantragen möchten. Bei Alleinerziehenden kommt es auf die Erwerbstätigkeit des anderen Elternteils nicht an. Sie können unter 
denselben Voraussetzungen Partnerschaftsbonusmonate beantragen.

È	Elternteil 1  (Mutter)           È	Elternteil 2  (Vater oder anderer Elternteil)

1.3.3 Angaben für alleinerziehende Elternteile

Zusätzliche Ausfüllhinweise für besonders früh geborene Kinder

Für Kinder, die mindestens 6 Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Entbindung geboren wurden, können Sie zusätzliche Monate 
(Basis-) Elterngeld oder Elterngeld Plus beziehen. Der Lebensmonat, ab dem das Elterngeld lückenlos bezogen werden muss, verschiebt 
sich dabei entsprechend:

Wurde Ihr Kind mindestens 6 Wochen vor dem ursprünglich errechneten Tag der Entbindung geboren, können Sie gemeinsam bis zu  
13 Monate (Basis-) Elterngeld beantragen. Liegt eine Einkommensminderung für mindestens 2 Kalendermonate vor, erhöht sich der  
maximal mögliche Bezug auf 15 Lebensmonate. Wenn Sie nach dem 15. Lebensmonat Elterngeld Plus beziehen wollen, muss es ohne 
Lücken beantragt werden.

Wurde Ihr Kind mindestens 8 Wochen vor dem ursprünglich errechneten Tag der Entbindung geboren, können Sie gemeinsam bis zu  
14 Monate (Basis-) Elterngeld beantragen. Liegt eine Einkommensminderung für mindestens 2 Kalendermonate vor, erhöht sich der  
maximal mögliche Bezug auf 16 Lebensmonate. Wenn Sie nach dem 16. Lebensmonat Elterngeld Plus beziehen wollen, muss es ohne 
Lücken beantragt werden.

Wurde Ihr Kind mindestens 12 Wochen vor dem ursprünglich errechneten Tag der Entbindung geboren, können Sie gemeinsam bis zu  
15 Monate (Basis-) Elterngeld beantragen. Liegt eine Einkommensminderung für mindestens 2 Kalendermonate vor, erhöht sich der  
maximal mögliche Bezug auf 17 Lebensmonate. Wenn Sie nach dem 17. Lebensmonat Elterngeld Plus beziehen wollen, muss es ohne 
Lücken beantragt werden.

Wurde Ihr Kind mindestens 16 Wochen vor dem ursprünglich errechneten Tag der Entbindung geboren, können Sie gemeinsam bis zu  
16 Monate (Basis-) Elterngeld beantragen. Liegt eine Einkommensminderung für mindestens 2 Kalendermonate vor, erhöht sich der  
maximal mögliche Bezug auf 18 Lebensmonate. Wenn Sie nach dem 18. Lebensmonat Elterngeld Plus beziehen wollen, muss es ohne 
Lücken beantragt werden.

� Ich beanspruche zusätzliche Partnermonate, da die Betreuung 
durch den anderen Elternteil das Kindeswohl gefährdet.

� Ich beanspruche zusätzliche Partnermonate, da die Betreuung 
durch den anderen Elternteil unmöglich ist, insbesondere wegen 
Krankheit oder Tod.

1.4 Angaben zum Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, zur Staatsangehörigkeit, zur Erwerbstätigkeit
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in Deutschland

�   seit Geburt oder seit:

�   in einem anderen Land:

1.4.2 Staatsangehörigkeit

�   deutsch

�   andere: 

Das Nichtvorliegen der Freizügigkeitsberechtigung für EU/EWR-
Bürger oder Schweizer wurde festgestellt am: 

 . .  . .

 . . . .

in Deutschland

�   seit Geburt oder seit:

�   in einem anderen Land:

1.4.2 Staatsangehörigkeit

�   deutsch

�   andere: 

Das Nichtvorliegen der Freizügigkeitsberechtigung für EU/EWR-
Bürger oder Schweizer wurde festgestellt am: 

� Der andere Elternteil lebt weder mit mir noch mit dem Kind in einer  
 gemeinsamen Wohnung und mit mir und dem Kind wohnt auch  
 keine andere volljährige Person zusammen.

� Der andere Elternteil lebt weder mit mir noch mit dem Kind in einer  
 gemeinsamen Wohnung und mit mir und dem Kind wohnt auch  
 keine andere volljährige Person zusammen.

� Ich beanspruche zusätzliche Partnermonate, da die Betreuung 
durch den anderen Elternteil das Kindeswohl gefährdet.

� Ich beanspruche zusätzliche Partnermonate, da die Betreuung 
durch den anderen Elternteil unmöglich ist, insbesondere wegen 
Krankheit oder Tod.



1.4.3 Erwerbstätigkeit und Einkommensersatzleistungen

� Ich bin nicht erwerbstätig, nicht in Elternzeit und erhalte keine  
 Einkommensersatzleistungen.
 
� Ich bin in Deutschland erwerbstätig, in Elternzeit oder erhalte   
 Entgeltersatzleistungen aus Deutschland.

� Ich bin im Ausland erwerbstätig, in Elternzeit/unbezahlter  
 Freistellung oder erhalte Entgeltersatzleistungen aus dem Aus- 
 land (z.B.: Grenzgänger, Entsandte, Entwicklungshelfer).

 Land: 

 Grund:   

� Ich gehöre der NATO-Truppe oder ihrem zivilen Gefolge an und  
 bin in Deutschland stationiert.

� Ich bin Mitglied oder Beschäftigter einer diplomatischen Mission  
 oder konsularischen Vertretung.

1.5 Angaben zur Höhe des Einkommens der Eltern im Kalenderjahr vor���)0���
����+	
��

�   Ich bin nicht erwerbstätig, nicht in Elternzeit und erhalte keine   
   Einkommensersatzleistungen.

�   Ich bin in Deutschland erwerbstätig, in Elternzeit oder erhalte   
   Entgeltersatzleistungen aus Deutschland.

�   Ich   bin   im   Ausland   erwerbstätig,  in  Elternzeit/unbezahlter  
   Freistellung oder erhalte Entgeltersatzleistungen aus dem Aus- 
   land (z.B.: Grenzgänger, Entsandte, Entwicklungshelfer).

   Land: 

   Grund:   

�   Ich gehöre der NATO-Truppe oder ihrem zivilen Gefolge an und  
   bin in Deutschland stationiert.

�   Ich bin Mitglied oder Beschäftigter einer diplomatischen Mission  
   oder konsularischen Vertretung.

Unser zu versteuerndes Einkommen lag im Kalenderjahr vor Geburt des Kindes in der Summe (Falls Ihr Einkommen unter 250.000 Euro 
lag, sind hier keine Angaben notwendig):  

�    über 250.000 Euro 

�    über 300.000 Euro 

Hinweis: Die Einkommenshöchstgrenze zur Beantragung von Elterngeld beträgt für Alleinerziehenden 250.000 Euro, für Elternpaare 300.000 Euro.

Allgemeine Hinweise: Die von Ihnen erbetenen Angaben sind für die Entscheidung über Ihren Antrag erforderlich. Die Daten werden 
gemäß § 67a Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (Sozialgesetzbuch X) und den Vorschriften des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
(BEEG) erhoben. Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (Sozialgesetzbuch I) alle für die Sach-
aufklärung erforderlichen Tatsachen angeben und die verlangten Nachweise vorlegen, andernfalls kann der Leistungsträger die Leistung 
nach § 66 Sozialgesetzbuch I ganz oder teilweise versagen. Ist Elterngeld wegen unrichtiger, unvollständiger, unterlassener oder verspä-
teter Angaben bzw. Mitteilungen zu Unrecht gewährt worden, wird der zu Unrecht erlangte Betrag zurückgefordert. In diesem Fall kann 
gemäß § 14 BEEG (Bußgeldvorschrift) in Verbindung mit § 60 Sozialgesetzbuch I ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. 
Vorsätzliche Falschangaben können zu einer Strafanzeige durch die L-Bank führen.

Erklärung: Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und der in den Anlagen zu diesem Antrag gemachten Angaben wird 
hiermit versichert. Änderungen in den Verhältnissen, die für das Elterngeld maßgeblich sind, werde ich bzw. werden wir der L-Bank unver-
züglich mitteilen. Ich bestätige bzw. wir bestätigen hiermit, von den Mitteilungspflichten während des Elterngeldbezugs und den Erläute-
rungen im Hinweisblatt zu diesem Antrag Kenntnis genommen zu haben.
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von Elterngeld außerhalb Baden-Württembergs gestellt wurde oder gestellt wird.

È Elternteil 1  (Mutter)           È Elternteil 2  (Vater oder anderer Elternteil)

Ort/Datum:                Ort/Datum:

Unterschrift:               Unterschrift:

�����4�+t
���$���������(insbesondere bei minderjährigen Antragstellern)

Name/Vorname:              Ort/Datum:

Straße/Hausnr.:

PLZ/Wohnort:               Unterschrift:  

Formular 1 Seite 3

�   Ich bin damit einverstanden, dass die L-Bank für den Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit auch das in § 108a Absatz 1 
 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch vorgesehene Verfahren zur elektronischen Abfrage und Übermittlung von Entgeltbescheini-
 gungsdaten von der Datenstelle der Deutschen Rentenversicherung nutzt.

� Ich bin damit einverstanden, dass die L-Bank für den Nachweis über den Bezug des Mutterschaftsgeldes das in § 203 Absatz 1 des 
 Fünften Buches Sozialgesetzbuch vorgesehene Verfahren zur elektronischen Abfrage und Übermittlung von Daten zum Mutter-
 schaftsgeldbezug von der zuständigen Krankenkasse nutzt. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einverständniserklärung(en) jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der L-Bank widerru-
fen kann. Ab dem Zugang meines Widerrufs sind die erforderlichen Nachweise zum Einkommen/ über den Bezug von Mutterschaftsgeld/  
zur Geburt des Kindes ausschließlich ohne Nutzung des oben genannten elektronischen Verfahrens von mir einzureichen.



Anlagen
Bitte legen Sie die aufgeführten Unterlagen bei, um eine schnelle Bearbeitung Ih-
res Antrags zu gewährleisten. Heften Sie die Unterlagen nicht zusammen. Benut-
zen Sie kein farbiges Papier, keine Klebezettel und verwenden Sie für Mitteilungen 
möglichst Papier in Größe DIN A4. 
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  Entbindung

�� Bei Geburten in Deutschland: Geburtsbescheinigung im Original mit Verwen-
dungszweck „Elterngeld“. 

�� 5X\�@X[e_\aZfZXUhegXa-�Y�e�]XWXf�>\aW�X\aX�:XUhegfUXfV[X\a\ZhaZ!
�� 5X\�:XUhegXa�\`�8H "8JE 4hf_TaW�bWXe�WXe�FV[jX\m-�:XUhegfhe^haWX�\`�Be\-

ginal oder das Original der amtlich beglaubigten Kopie.
�� 5X\�:XUhegXa�\`�fbafg\ZXa�4hf_TaW-�>bc\X�WXe�T`g_\V[�UXZ_ThU\ZgXa�xUXefXg-

zung der Geburtsurkunde im Original.
�� 5X\�:XUhegXa�`\aWXfgXaf�)�JbV[Xa�ibe�WX`�ibeThff\V[g_\V[Xa�GTZ�WXe�8agU\a-

dung: Kopie des ärztlichen Zeugnisses oder des Zeugnisses einer Hebamme 
oder eines Entbindungspflegers unter Angabe des voraussichtlichen Tags der 
Entbindung.

1.3.3 Angaben für alleinerziehende Elternteile

Falls Sie Elterngeld für mehr als 12 Lebensmonate beantragen:
�� 4__X\aXem\X[haZ-�ATV[jX\f� ib`� mhfg|aW\ZXa�9\aTamT`g�� WTff�W\X�IbeThffXg-

zungen des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende erfüllt sind (z.B. durch 
Nachweis der Steuerklasse II) oder andere geeignete Nachweise (z.B. Meld-
ebescheinigung nach § 18 Abs. 2 Bundesmeldegesetz für das Kind, aus der der 
gesetzliche Vertreter ersichtlich ist).

�� >\aWXfjb[_ZXY|[eWhaZ-�ATV[jX\f�WXf�mhfg|aW\ZXa�=hZXaWT`gXf��UXe�W\X�:X-
fährdung des Kindeswohls bei Betreuung durch den anderen Elternteil. 

�� Ha`�Z_\V[^X\g�WXe�5XgeXhhaZ-�ATV[jX\f�]X�aTV[�:ehaW��m!5!�|emg_\V[Xf�4ggXfg��
Haftbescheinigung, Sterbeurkunde). 

1.4 Antragsteller mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland  
  ohne deutsche Staatsangehörigkeit

�� Antragsteller, die nicht die Staatsangehörigkeit eines EU/EWR-Mitgliedstaates 
oder der Schweiz haben: lückenloser Nachweis über den oder die Aufenthalts-
titel für den Zeitraum, für den Elterngeld beantragt wird (siehe Ziffer 1.3 im 
Antrag), ggf. eischließlich erteilter Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 4 
Aufenthaltsgesetz.

�� Mhf|gm_\V[� Y�e� `Teb^^Ta\fV[X�� ghaXf\fV[X�� T_ZXe\fV[X� haW� g�e^\fV[X� FgTTgf-
angehörige, die nicht während des gesamten Zeitraums, für den Elterngeld 
beantragt wird, im Besitz einer Niederlassungserlaubnis, einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG oder einer Aufenthaltserlaubnis sind, die zur Erwerbs-
tätigkeit berechtigt oder berechtigt hat: Nachweis über die Arbeitnehmerei-
genschaft (z.B. Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversi-
cherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung). Wird der Antrag von einem 
Familienmitglied eines marokkanischen, tunesischen, algerischen oder türki-
schen Staatsangehörigen gestellt: zusätzlich Nachweis über den rechtmäßigen 
Aufenthalt in Deutschland.

�� 8[XcTegaXe� X\aXf� \a� 7XhgfV[_TaW� fgTg\ba\XegXa� A4GB GehccXa`\gZ_\XWf� bWXe�
eines Mitglieds des zivilen Gefolges: Nachweis über Einkommen in Deutsch-
land außerhalb der NATO-Streitkräfte und je nach Staatsangehörigkeit einen 
Nachweis über den Aufenthaltstitel (siehe Unterpunkt 1 oder 2). 

�� @\gZ_\XWXe�haW�5XfV[|Yg\ZgX�W\c_b`Tg\fV[Xe�@\ff\baXa�haW�^bafh_Te\fV[Xe�IXe-
tretungen: Nachweis, dass sie dem System der sozialen Sicherheit in Deutsch-
land unterliegen (z.B. Bescheinigung des zuständigen Sozialversicherungsträ-
gers des Heimatlands, Bescheinigung der deutschen Krankenkasse über die 
versicherungspflichtige Beschäftigung, für nicht EU-/EWR-Staaten: Nach-
weis über die Pflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung) und je nach 
Staatsangehörigkeit Nachweis des Aufenthaltstitels (siehe Unterpunkt 1 oder 
2); dies gilt auch bei einer Antragstellung durch einen Ehepartner.

Der Antragsteller oder der andere Elternteil hat seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland und ein ausländisches Arbeitsverhältnis 
�
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vergleichbare ausländische Leistung: Bescheid über die Höhe und die Dauer der 
ausländischen Leistung. 

Der Antragsteller oder der andere Elternteil hat seinen Wohnsitz oder gewöhn-
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tätigkeit in Deutschland. (Nachweise sind beizulegen – unabhängig davon, wel-
cher Elternteil den Antrag stellt.)
�� 8\a^b``XafaTV[jX\f��?b[aTUeXV[ahaZ��FgXhXeUXfV[X\W�!
�� 5X\� fX_Ufgfg|aW\Z�G|g\ZXa� mhf|gm_\V[�CY_\V[giXef\V[XehaZfaTV[jX\f�WXf� mhfg-

digen Rentenversicherungsträgers.
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lichen Aufenthalt im Ausland. (Nachweise sind beizulegen – unabhängig davon, 
welcher Elternteil den Antrag stellt.)

Entsandte Arbeitnehmer
�� 5X\� X\aXe� WXhgfV[Xa� ZXfXgm_\V[Xa� >eTa^Xa^TffX� cY_\V[giXef\V[XegX� bWXe� YeX\-

willig versicherte Arbeitnehmer: Bescheinigung der gesetzlichen Krankenkasse 
nach § 4 Sozialgesetzbuch IV. 

�� 5X\� X\aXe� ce\iTgXa�>eTa^Xa^TffX� iXef\V[XegX� 4eUX\gaX[`Xe-� 8agfXaWhaZfiXe-
trag. 

�� 5XW\XafgXgX� \`� �YYXag_\V[ eXV[g_\V[Xa� 7\XafgiXe[|_ga\f� bWXe� 4`gf iXe[|_ga\f-�
Bescheinigung des Dienstherrn über die Abordnung, Versetzung oder Abkom-
mandierung ins Ausland.

�� 8agj\V^_haZf[X_YXe-� 5XfV[X\a\ZhaZ�� WTff� X\aX� G|g\Z^X\g� ZX`|�� �� $� 8agj\V^-
lungshelfer-Gesetz ausgeübt wird.

�� @\ff\baTeX-� IXegeTZ� `\g� WX`� XagfXaWXaWXa� @\ff\bafjXe^� bWXe� WXe� XagfXa-
denden Missionsgesellschaft.
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�� @\gTeUX\gXe�WXf��YYXag_\V[Xa�7\XafgXf-�MhjX\fhaZfiXeY�ZhaZ�Umj!�5Xhe_ThUhaZ�

des deutschen Dienstherrn. 
�� Fbafg\ZX�5XfV[|Yg\ZgX-�XagfceXV[XaWX�5XfV[X\a\ZhaZ�WXe�mj\fV[XafgTTg_\V[Xa"

überstaatlichen Einrichtung.

Mitteilungspflichten
�+���+�0	��.s�+t
��	�2D
��	
�
�����40���1�	������	���


Sie sind verpflichtet, der L-Bank jede wesentliche Änderung in den für den An-
spruch auf Elterngeld und seine Zahlung maßgeblichen Verhältnissen unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen. Wir weisen darauf hin, dass die Verletzung Ihrer Pflicht 
zur rechtzeitigen Mitteilung nach § 14 BEEG in Verbindung mit § 60 Sozialgesetz-
buch I als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. Die Geldbuße hierfür kann 
bis zu 2.000 Euro betragen. Sollte durch eine Verletzung der Mitteilungspflicht 
Elterngeld zu Unrecht ausgezahlt werden, so wird dieses zurückgefordert und ist 
von Ihnen zu erstatten.

�+	���+���+�0	��.s�+t
��)����
��+	�)���	
���B�2�		
�� F\X�X\aX�8ejXeUfg|g\Z^X\g�ThYaX[`Xa.�W\Xf�Z\_g�ThV[�Y�e�ZXe\aZY�Z\ZX�bWXe�^hem-

fristige Beschäftigungen (Minijob).
�� F\X�`X[e�T_f�&%�JbV[XafghaWXa�UXfV[|Yg\Zg�f\aW!
�� J|[eXaW� WXe� CTegaXefV[TYgfUbahf`baTgX� UX\� X\aX`� 8_gXeacTTe� X\aXe� WXe�

beiden Elternteile weniger als 24 Wochenstunden oder mehr als 32 Wochen-
stunden beschäftigt ist oder Sie als Allein-erziehende weniger als 24 Wochen-
stunden oder mehr als 32 Wochenstunden beschäftigt sind.

�� F\V[� <[e�8\a^b``Xa�Thf�WXe�8ejXeUfg|g\Z^X\g�j|[eXaW�WXf�8_gXeaZX_WUXmhZf�
ändert oder Ihnen steuerpflichtige Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätig-
keit zufließen.

�� F\X�8agZX_gXefTgm_X\fghaZXa�j\X�m!5!�4eUX\gf_bfXaZX_W��>eTa^XaZX_W��<afb_iXa-
zgeld, Kurzarbeitergeld oder Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder vergleichbare Leistungen privater Versicherungen beantragen oder be-
ziehen.

�� <[aXa�@hggXefV[TYgfZX_W��MhfV[hff�mh`�@hggXefV[TYgfZX_W�bWXe�7\XafgUXm�ZX��
Anwärterbezüge oder Zuschüsse nach beamtenrechtlichen oder soldaten-
rechtlichen Vorschriften anlässlich der Geburt eines weiteren Kindes zustehen 
oder sich der Anspruch auf diese Leistungen für das Kind, für das Elterngeld 
beantragt wird, ändert.

�� F\V[� <[eX� YT`\_\|eXa�IXe[|_ga\ffX�j|[eXaW�WXf�8_gXeaZX_WUXmhZf�|aWXea� �m!5!�
Geburt eines weiteren Kindes, Wegfall der Voraussetzungen des Entlastungs-
betrages für Alleinerziehende),

�� F\X�<[eXa�Jb[af\gm�Umj!�ZXj�[a_\V[Xa�4hYXag[T_g�bWXe�<[eX�4afV[e\Yg�|aWXea!
�� F\X�� WXe� TaWXeX� 8_gXeagX\_�� 8[XcTegaXe� X\aX� 8ejXeUfg|g\Z^X\g� Th�Xe[T_U�

Deutschlands aufnehmen oder beenden.
�� F\X��WXe�TaWXeX�8_gXeagX\_��8[XcTegaXe�`\g�Jb[af\gm�\`�8H"8JE 4hf_TaW�bWXe�

der Schweiz die Erwerbstätigkeit in Deutschland aufgeben.
�� <[eX�4hYXag[T_gfZXaX[`\ZhaZ�ZX|aWXeg�bWXe�XagmbZXa�jheWX�Umj!�WXe�4hYXag-

haltstitel erlischt oder erloschen ist,
�� 7Tf�A\V[gibe_\XZXa� WXe� 9eX\m�Z\Z^X\gfUXeXV[g\ZhaZ� Y�e� 8H"8JE 5�eZXe� bWXe�

Schweizer von der Ausländerbehörde festgestellt worden ist.
�� 7Tf�>\aW��Y�e�WTf�8_gXeaZX_W�UXmbZXa�j\eW��bWXe�X\a�:XfV[j\fgXe^\aW�a\V[g�̀ X[e�

in Ihrem Haushalt lebt.
�� 7Tf�>\aW��Y�e�WTf�8_gXeaZX_W�UXmbZXa�j\eW��bWXe�X\a�:XfV[j\fgXe^\aW�a\V[g�̀ X[e�

von Ihnen betreut und erzogen wird.
�� 7\X�Mhfg\``haZ�WXf�fbeZXUXeXV[g\ZgXa�8_gXeagX\_f�mh`�5XmhZ�iba�8_gXeaZX_W�

entzogen wird.
�� <[e�mh�iXefgXhXeaWXf�8\a^b``Xa�\`�>T_XaWXe]T[e�ibe�:XUheg� <[eXf�>\aWXf�T_f�

Alleinerziehende die Einkommensgrenze von 250.000 Euro oder als Elternpaar 
von 300.000 Euro (voraussichtlich) überschreitet.

�� 8\aX�fbafg\ZX�4afcehV[fibeThffXgmhaZ�XagY|__g!

Seite 4Formular 1
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o  Fragen an den antragstellenden Elternteil 1 (Mutter)
  für Geburten/Adoptionen ab 01.09.2021

Elternteil 1 (Mutter)             Kind(er)

Nachname:                Nachname:

Vorname:                Vorname(n):

                  Geburtsdatum: 

2.1 Angabe des Kindschaftsverhältnisses zum Kind, für das Sie Elterngeld beantragen 
� leibliches Kind 

� Kind des Ehepartners

� Adoptivkind      Tag der Haushaltsaufnahme:   

� Kind in Adoptionspflege  Beginn der Adoptionspflege:  

� Verwandte bis zum 3. Grad  Verwandtschaftsverhältnis:  

2.2 Angaben zur Betreuung des Kindes 
Lebt das Kind seit Geburt mit Ihnen in einem Haushalt und wird es von Ihnen betreut und erzogen?   

� ja    � nein, Unterbrechung von:             bis:      

   	 Grund: 

2.3 Angaben zu Geschwisterkindern im Haushalt
Leben Geschwisterkinder in Ihrem Haushalt und werden diese von Ihnen betreut und erzogen? 

Anzahl der Geschwisterkinder:    Æ	Tragen Sie alle für den Geschwisterbonus relevanten Kinder in die Tabelle ein (Hinweisblatt Seite 6).

Nachname         Vorname         Geburtsdatum        Adoption *  Frühgeburt  Behinderung 

                            � ja   � ja

                            � ja   � ja

                            � ja   � ja

2.4  Angabe zur Krankenversicherung von Elternteil 1 (Mutter) vor Geburt des Kindes 
� pflichtversichert       Name und Anschrift der Krankenkasse:

� familienversichert

� freiwillig gesetzlich versichert

� privat versichert 

� freie Heilfürsorge       Mitgliedsnummer:

2.5  Angabe der beantragten Höhe des Elterngeldes
� Ich beantrage, dass mein Elterngeldanspruch auf Basis meiner Einkommenssituation individuell berechnet wird.

� Ich beantrage unabhängig von meinem Einkommen Elterngeld nur in Höhe des Mindestbetrages von 300 Euro für (Basis-) Eltern- 
 geldmonate bzw. 150 Euro für Elterngeld Plus-Monate, zuzüglich eventueller Zuschläge für Mehrlingskinder und Geschwisterkinder. 

Hinweis: Bitte machen Sie in jedem Fall Angaben zum Einkommen unter den Ziffern 2.7 und 2.8 und ggf. auf dem Formular 4.

2.6 Angabe des Zahlungsweges
Das Elterngeld soll auf folgendes Konto überwiesen werden, über das ich verfügungsberechtigt bin:

 Geldinstitut:  

 Kontoinhaber:  

 IBAN: 

 BIC:                 (Diese Angabe ist nur bei Zahlungen in die Schweiz, nach Monaco oder   
                  San Marino erforderlich.)

� Ich verfüge über keine Bankverbindung. Das Elterngeld soll über eine Zahlungsanweisung zur Verrechnung (Verrechnungsscheck)  
 ausgezahlt werden. Dies gilt nur in Deutschland.

*  Bei Adoption: Tag der Haushaltsaufnahme

 . .

 . .

 . .  . .
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 . .

 . .  . .

 . .

2.7  Angaben für die Zeit vor Geburt des Kindes 
2.7.1 Angaben zur Einkommenssituation in den 24 Monaten vor Geburt des Kindes
  Für welchen Zeitraum Sie Einkommensnachweise einreichen müssen, ergibt sich aus dem Hinweisblatt Seite 7.

� Ich hatte in diesem Zeitraum kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit

� Ich hatte in diesem Zeitraum Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit  

 Arbeitgeber:               

 von:            � bis Beginn Mutterschutz       oder bis:     

 Arbeitgeber:               

 von:           bis:  

� Ich hatte in diesem Zeitraum Einkommen aus 

 selbstständiger Arbeit    von:           bis:  

 Art der Tätigkeit:            

	{	Es handelt sich um eine nebenberufliche Tätigkeit, bei der der Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 26 Einkommensteu-  
  ergesetz (Übungsleiterfreibetrag bis 2020: 2.400 Euro/Jahr, ab 2021: 3.000 Euro/Jahr) geltend gemacht wird.  
  Die jährlichen Einnahmen sind nicht höher als der Freibetrag.

 Gewerbebetrieb      von:           bis: 

 Art der Tätigkeit:            

 Land- und Forstwirtschaft von:           bis:   

 Art der Tätigkeit:         

	 {	Meine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft werden nach § 13a Einkommensteuergesetz ermittelt

Die Summe meiner Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb und Land- und Forstwirtschaft lag im Kalenderjahr vor 
der Geburt meines Kindes sowie im Geburtsjahr in den Kalendermonaten vor dem Geburtsmonat meines Kindes durchschnittlich 
unter 35 Euro. Für die Berechnung soll allein das Einkommen aus meiner nichtselbstständigen Tätigkeit zugrunde gelegt werden. 
Für die Berechnung meines Elterngeldes soll der Zeitraum von 12 Monaten vor Geburt meines Kindes (unter Berücksichtigung von 
Verschiebetatbeständen gem. Ziffer 2.7.2) herangezogen werden.

� Ich hatte in diesem Zeitraum folgende Einkommensersatzleistungen 

 Arbeitslosengeld I    von:           bis:        

 Kurzarbeitergeld     von:           bis:                 

 Krankengeld      von:           bis:                 

 Sonstige Leistung    von:           bis:                       

 Art der Leistung:  
              (z.B. Rente, Pension oder Insolvenzgeld)

2. 7.2  Angaben zu Monaten mit Einkommensminderung (Verschiebetatbestände)

Hinweis: Weitere 
Informationen zum 
selbstständigen 
Einkommen sowie 
zur Festlegung 
des Bemessungs-
zeitraums für Ihr 
Elterngeld finden 
Sie auch auf un-
serer Internetseite: 
www.l-bank.de

{	

� Ich befand mich im Mutterschutz nach dem Mutterschutzgesetz, ggf. auch für ein älteres Kind oder erhielt Mutterschaftsleistungen,  
 z.B. Mutterschaftsgeld von der gesetzlichen Krankenversicherung, Arbeitgeberzuschuss, Zuschüsse nach beamtenrechtlichen oder  

 soldatenrechtlichen Vorschriften oder vergleichbare ausländische Leistungen 

 von:          bis: 

 von:          bis:       

� Ich erhielt Elterngeld für ein älteres Kind  

	 von:          bis:            Antragsnr.:  

� Ich erhielt ein gemindertes Einkommen aufgrund einer maßgeblich auf eine Schwangerschaft zurückzuführenden Erkrankung   

 von:                                                       bis:   

� Ich erhielt ein gemindertes Einkommen aufgrund der Leistung von Wehrdienst oder Zivildienst

 von:          bis: 

� Ich hatte in der Zeit vom 01. März 2020 bis 23. September 2022 aufgrund der Covid-19-Pandemie ein geringeres Einkommen

 von:          bis: 

Weitere Angaben zu den Verschiebetatbeständen bei Einkommen aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft

� Ich beantrage die Verschiebung des Bemessungszeitraums (grundsätzlich Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes) auf den vorange-
 gangenen abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum, für den ich keine Verschiebetatbestände angegeben habe.

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .
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2.8  Angaben für die Zeit nach Geburt des Kindes
2.8.1  Angaben zu Mutterschaftsleistungen

Ich habe aufgrund der Geburt dieses Kindes Anspruch auf

�    Mutterschaftsgeld von der gesetzlichen Krankenkasse  �   Arbeitgeberzuschuss   

�    Dienstbezüge oder Anwärterbezüge     �   vergleichbare ausländische Leistungen 

� Zuschüsse nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften

2.8.2    Angaben zum Elterngeld für Geschwisterkinder im Bezugszeitraum

Ich habe für ein weiteres Kind Anspruch auf Elterngeld

von:            bis:              Antragsnummer:  

2.8.3  Angaben zum Einkommen im Bezugszeitraum (bitte unbedingt ausfüllen!)

� Ich habe im Zeitraum, für den ich Elterngeld beantrage, (voraussichtlich) kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit (auch nicht aus einer 
 geringfügigen Beschäftigung) bzw. habe weder Einnahmen noch Ausgaben aus selbstständiger Tätigkeit

� Ich erhalte (voraussichtlich) Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit 

 Arbeitgeber:               

 von:           bis:      

 Arbeitgeber:               

 von:           bis:      

� Ich erhalte (voraussichtlich) Einkommen aus 

 selbstständiger Arbeit    von:           bis:  

 Art der Tätigkeit:                          Wochenstd.: 

	 {	Es handelt sich um eine nebenberufliche Tätigkeit, bei der der Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (Übungs- 
  leiterfreibetrag bis 2020: 2.400 Euro/Jahr, ab 2021: 3.000 Euro/Jahr) geltend gemacht wird. Die jährlichen Einnahmen sind   
  nicht höher als der Freibetrag.

 Gewerbebetrieb      von:           bis: 

 Art der Tätigkeit:                          Wochenstd.:

 Land- und Forstwirtschaft von:           bis:   

 Art der Tätigkeit:                          Wochenstd.:    

Sonstige Angaben bei Einkommen aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft

� Der Umfang (Wochenstunden) meiner selbstständigen Erwerbstätigkeit(en) bleibt unverändert

� Der Umfang reduziert sich durch   

 {	die Abmeldung meines Gewerbes

 {	sonstige Maßnahmen (z.B. Mithilfe von Familienangehörigen, Einstellung einer Aushilfe, Reduzierung der Öffnungszeiten) 

  bitte erläutern:

� Meine selbstständige Erwerbstätigkeit umfasst die Tagespflege von fremden Kindern. Anzahl der Kinder:

2.8.4  Angaben zu sonstigem Einkommen im Bezugszeitraum

� Ich erhalte (voraussichtlich) Einkommensersatzleistungen 

 Arbeitslosengeld I     von:           bis: 

 Kurzarbeitergeld      von:           bis:   

 Krankengeld       von:           bis: 

 Sonstige Leistung     von:           bis:                     

 Art der Leistung:  
          (z.B. Rente, Pension oder Insolvenzgeld)

� Ich erhalte (voraussichtlich) Sozialleistungen

 Bürgergeld               von:           bis:  

 Kinderzuschlag      von:           bis:   

 Sozialhilfe       von:           bis:  

 Leistungen nach dem AsylbLG  von:          bis:

 Leistungsträger/Anschrift:  

Hinweis: Auch Einkommen, das Sie ohne Arbeits-

leistung erhalten, wie z.B. die Nutzung eines 

Dienstwagens, vermögenswirksame Leistungen 

oder die Auflösung eines Wertguthabens nach § 

7b Sozialgesetzbuch IV ist anzugeben (siehe Zif-

fern 4.3 und 4.4).

          .             .

 . . . .



Formular 2 Seite 4

Bitte legen Sie die aufgeführten Unterlagen bei, um eine schnelle Bear-
beitung Ihres Antrags zu gewährleisten. Heften Sie die Unterlagen nicht 
zusammen. Benutzen Sie kein farbiges Papier, keine Klebezettel und 
verwenden Sie für Mitteilungen möglichst Papier in Größe DIN A4. 

Anlagen für den Zeitraum vor Geburt des Kindes
2.1  Angabe des Kindschaftsverhältnisses zum Kind, für das Sie  
   Elterngeld beantragen
�� Bei Kind des Ehepartners/Lebenspartners: Kopie der Heiratsurkunde 

oder der Lebenspartnerschaftsurkunde und eine Meldebescheinigung 
nach § 18 Abs. 2 Bundesmeldegesetz für den Antragsteller sowie für 
das Kind. Der Ehepartner/Lebenspartner des Antragstellers bzw. ge-
setzlicher Vertreter des Kindes muss daraus ersichtlich sein.

�� 5X\�4Wbcg\i^\aW-�WTf�Be\Z\aT_�bWXe�X\aX�T`g_\V[�UXZ_ThU\ZgX�>bc\X�WXe�
Adoptionsurkunde der adoptionsvermittelnden Stelle. Bei Adoptionen 
außerhalb der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschafts-
raums oder der Schweiz ist zusätzlich eine Kopie der amtlich beglau-
bigten Übersetzung der Adoptionsurkunde erforderlich. 

�� 5X\�>\aW� \a�4Wbcg\bafcY_XZX-�5XfV[X\a\ZhaZ�WXf� =hZXaWT`gXf��UXe�
den Beginn der Adoptionspflege.

�� 5X\�IXejTaWgfV[TYg�U\f�mh`�&!�:eTW-�ATV[jX\f��UXe�W\X�Ha`�Z_\V[-
keit der Betreuung durch die Eltern (z.B. Sterbeurkunde, ärztliches 
Attest über schwere Krankheit oder Schwerbehinderung) und eine 
Meldebescheinigung nach § 18 Abs. 2 Bundesmeldegesetz für das 
Kind, aus der der gesetzliche Vertreter ersichtlich ist.

2.3  Angaben zu Geschwisterkindern im Haushalt
Für alle Geschwisterkinder, die in der Tabelle eingetragen sind: Kopien 
der Geburtsurkunden/Adoptionsurkunden bzw. Bescheinigung des Ju-
gendamtes über die Adoptionspflege, ggf. Kopie des Behindertenaus-
weises, bei Frühgeburten einen Nachweis über den voraussichtlichen 
Tag der Entbindung, wie er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem 
Zeugnis einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers ergibt.
2.7.1 Angaben zur Einkommenssituation in den 24 Monaten vor  
   Geburt des Kindes
Für welchen Bemessungszeitraum Sie Ihr Einkommen nachweisen müs-
sen, entnehmen Sie dem Hinweisblatt auf Seite 7. Bei selbstständiger 
Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft gibt es Beson-
derheiten, durch die unterschiedliche Unterlagen einzureichen sind.

Nichtselbstständige Arbeit
Die entsprechenden Lohn- und Gehaltsabrechnungen einschließlich al-
ler dazugehörigen Nachzahlungen oder, soweit nicht vorhanden, die Ar-
beitgeber-Bescheinigung über Ihr Einkommen im Bemessungszeitraum 
pro Beschäftigungsverhältnis (Formular 4). 

Selbstständige Erwerbstätigkeit
� Einkommensteuerbescheid für das Kalenderjahr des Bemessungs-

zeitraums. 
Soweit dieser noch nicht vorliegt 
�� WXe�mh_Xgmg�XeZTaZXaX�8\a^b``XafgXhXeUXfV[X\W�oder alternativ
�� X\aX� 4hYfgX__haZ� <[eXe� 8\a^�aYgX� Thf� fX_Ufgfg|aW\ZXe� G|g\Z^X\g�� ZX-

trennt nach Tätigkeiten im Bemessungszeitraum. 
 Vordrucke sowie ein Hinweisblatt finden Sie im Internet unter       

www.l-bank.de.
Nichtselbstständige und geringfügige selbstständige Tätigkeit
�� Y�e� ZXe\aZY�Z\ZX� fX_Ufgfg|aW\ZX� G|g\Z^X\gXa� hagXe� WheV[fV[a\gg_\V[�

monatlich 35 Euro, die bei der Ermittlung des Elterngeldes nicht be-
rücksichtigt werden sollen, zusätzlich zu den Lohn- und Gehaltsab-
rechnungen aus der nichtselbstständigen Tätigkeit jeweils eine Auf-
stellung Ihrer Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, getrennt nach 
Tätigkeiten für das Kalenderjahr vor Geburt Ihres Kindes sowie für die 
Monate im Jahr der Geburt Ihres Kindes bis zum Kalendermonat vor 
dem Geburtsmonat Ihres Kindes (z.B. für eine Geburt am 03.09.2021 
müssen Sie sowohl eine Aufstellung für das Kalenderjahr 2020 als 
auch eine zweite Bescheinigung für den Zeitraum von Januar bis in-
klusive August 2021 vorlegen).

 Vordrucke finden Sie im Internet unter www.l-bank.de.
Einkommensersatzleistungen
Endet der Bezug der Einkommensersatzleistung: Kopie des Aufhe-
bungsbescheides.
2.7.2 Angaben zu Monaten vor Geburt des Kindes mit Einkom- 
   mensminderung (Verschiebetatbestände)                                                      
� Bei Bezug von Mutterschaftsgeld: Bescheinigung der gesetzlichen 

Krankenkasse über den Beginn, das Ende sowie die kalendertägliche 
Höhe des Mutterschaftsgelds.

�� 5X\� 5XfV[|Yg\ZhaZfiXeUbg� b[aX� 8\a^b``XafXefTgm_X\fghaZXa-� 5X 
scheinigung über das Beschäftigungsverbot bzw. die Entbindung.

· Bei Bezug von Einkommensersatzleistungen: Kopie des Leistungs-
bescheides über die Höhe und Dauer der Leistung. Beim Bezug von 
Einkommensersatzleistungen während eines Beschäftigungsverhält-
nisses (z. B. Kurzarbeit) sind zusätzlich auch die Lohnabrechnungen 
einzureichen.

�� 5X\� 4eUX\gZXUXemhfV[hff-� ?b[a � haW� :X[T_gfTUeXV[ahaZXa� bWXe�
Bescheinigung(en) des Arbeitgebers über Beginn, Ende und Höhe 
(siehe Ziffer 4.2).

�� 5X\� MhfV[�ffXa� aTV[� UXT`gXaeXV[g_\V[Xa� bWXe� fb_WTgXaeXV[g_\V[Xa��
Vorschriften: Bescheinigung(en) des Dienstherrn über Beginn und Ende 
(siehe Ziffer 4.2).

�� 5X\�iXeZ_X\V[UTeXa�Thf_|aW\fV[Xa�?X\fghaZXa-�ATV[jX\f��UXe�5XZ\aa�
und Ende (siehe Ziffer 4.2).

�� 5X\�5XmhZ�iba�8_gXeaZX_W�Y�e�X\a�|_gXeXf�>\aW-�>bc\X�WXf�5XfV[X\WXf��
sofern Elterngeld außerhalb von Baden-Württemberg bewilligt wurde.

�� 5X\�X\aXe�`T�ZXU_\V[�ThY�X\aX�FV[jTaZXefV[TYg�mhe�V^mhY�[eXaWXa�
Erkrankung: Ärztliches Attest über Beginn und Ende der Erkrankung 
und einen Nachweis über die Einkommensminderung (Bescheinigung 
der Krankenkasse über die Dauer des Bezugs von Krankengeld).

�� 5X\�?X\fghaZ�iba�JX[eW\Xafg�bWXe�M\i\_W\Xafg-�>bc\X�WXe�7\XafgmX\gUX-
scheinigung.

�� 5X\�6bi\W $, CTaWX`\X-�ATV[jX\f��UXe�<[eX�8\a^b``Xaf`\aWXehaZ�
aufgrund der Covid-19-Pandemie, zum Beispiel bei Schließung des 
ausgeübten Gewerbes, Nachweis über den Bezug von Arbeitslosen-
geld oder Kurzarbeitergeld oder Nachweis über Reduzierung der Ar-
beitszeit zugunsten der Kinderbetreuung. 

Ist die Nichtberücksichtigung von Monaten mit Einkommensminderung 
des nichtselbstständigen Einkommens im Einzelfall ungünstig, kann auf 
die Nichtberücksichtigung (auch im Nachhinein) verzichtet werden.

Anlagen für den Zeitraum nach Geburt des Kindes
2.8.1 Angaben zu Mutterschaftsleistungen
�� 5X\� @hggXefV[TYgfZX_W-� 5XfV[X\a\ZhaZ� WXe� ZXfXgm_\V[Xa� >eTa^Xa-

kasse über den Beginn, das Ende sowie die kalendertägliche Höhe 
des Mutterschaftsgelds.

�� 5X\� 4eUX\gZXUXemhfV[hff-� ?b[a � haW� :X[T_gfTUeXV[ahaZ� bWXe� 5X-
scheinigung des Arbeitgebers über den kalendertäglichen Zuschuss 
(siehe Ziffer 4.2).

�� 5X\�7\XafgUXm�ZXa�bWXe�4aj|egXeUXm�ZXa�fbj\X�UX\�MhfV[�ffXa�aTV[�
beamtenrechtlichen Vorschriften: Bescheinigung des Dienstherrn 
über die Höhe und Dauer der Bezüge bzw. Zuschüsse während des 
Beschäftigungsverbots (siehe Ziffer 4.2).

�� 5X\� iXeZ_X\V[UTeXe� Thf_|aW\fV[Xe� ?X\fghaZ-� ATV[jX\f� �UXe� 5XZ\aa��
Dauer und Höhe der Leistung (siehe Ziffer 4.2).

2.8.2 Angaben zum Elterngeld für Geschwisterkinder im Bezugs- 
   zeitraum
Bei Elterngeld für ein weiteres Kind: Kopie des Bescheides, sofern die 
Leistung außerhalb von Baden-Württemberg bewilligt wurde.
2.8.3 und 2.8.4 Angaben zum Einkommen im Bezugszeitraum
Sie haben kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Bezugszeitraum, 
wenn Ihnen keinerlei steuerlich relevante Einnahmen zufließen. Vom 
Arbeitgeber weiterhin gewährte geldwerte Vorteile wie beispielsweise 
Dienst-PKW oder vermögenswirksame Leistungen stellen Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit dar und sind anzugeben (siehe Ziffern 4.3 und 4.4). 
Fortlaufende Betriebsausgaben oder der Zufluss von Einnahmen für 
früher erbrachte Leistungen bei Einkommen aus selbstständiger Arbeit, 
Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft sind ebenfalls zu erklären.
Nichtselbstständige Arbeit
Arbeitsvertrag über Ihre voraussichtlichen Einkünfte und Ihre Arbeitszeit 
im Bezugszeitraum oder entsprechende Arbeitgeber-Bescheinigung pro 
Beschäftigungsverhältnis. 
Vordrucke finden Sie im Internet unter www.l-bank.de.
Selbstständige Erwerbstätigkeit
� Eine Aufstellung Ihrer voraussichtlichen Einkünfte aus selbststän-

diger Tätigkeit, getrennt nach Tätigkeiten und Leistungsvariante für 
den beantragten Bezugszeitraum. Vordrucke zum Ausfüllen sowie ein 
Hinweisblatt finden Sie im Internet unter www.l-bank.de.

�� 5X\�GTZXfcY_XZXcXefbaXa-�8\ZahaZfaTV[jX\f�\`�F\aaX�WXf���%&�Fbm\-
algesetzbuch VIII. 

�� 5X\�8\a^�aYgXa�Thf�?TaW �haW�9befgj\egfV[TYg�aTV[���$&T�8\a^b`-
mensteuergesetz: Bescheinigung der landwirtschaftlichen Buchstelle 
über Ihre Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft für den bean-
tragten Bezugszeitraum, ggf. getrennt nach Leistungsvariante oder 
eine Erklärung, ob sich die Bemessungsgrundlage der Einkünfte än-
dert.

Einkommensersatzleistungen
Bei Bezug von Einkommensersatzleistungen: Kopie des Leistungsbe-
scheides über die Höhe und Dauer der Leistung sowie Nachweise über 
das Bemessungseinkommen, aus dem sich die Leistung berechnet.

Anlagen
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Elternteil 2                Kind(er)

Nachname:                Nachname:

Vorname:                Vorname(n):

                  Geburtsdatum: 

3.1 Angabe des Kindschaftsverhältnisses zum Kind, für das Sie Elterngeld beantragen 
� leibliches Kind 

� Kind des Ehepartners

� Adoptivkind      Tag der Haushaltsaufnahme:   

� Kind in Adoptionspflege  Beginn der Adoptionspflege:  

� Verwandte bis zum 3. Grad  Verwandtschaftsverhältnis:  

3.2 Angaben zur Betreuung des Kindes 
Lebt das Kind seit Geburt mit Ihnen in einem Haushalt und wird es von Ihnen betreut und erzogen?   

� ja    � nein, Unterbrechung von:             bis:      

   	 Grund: 

3.3 Angaben zu Geschwisterkindern im Haushalt
Leben Geschwisterkinder in Ihrem Haushalt und werden diese von Ihnen betreut und erzogen? 

Anzahl der Geschwisterkinder:    Æ	Tragen Sie alle für den Geschwisterbonus relevanten Kinder in die Tabelle ein (Hinweisblatt Seite 6).

Nachname         Vorname         Geburtsdatum        Adoption *  Frühgeburt  Behinderung 

                            � ja   � ja

                            � ja   � ja

                            � ja   � ja

3.4  Angabe zur Krankenversicherung von Elternteil 2 vor Geburt des Kindes 
� pflichtversichert       Name und Anschrift der Krankenkasse:

� familienversichert

� freiwillig gesetzlich versichert

� privat versichert 

� freie Heilfürsorge       Mitgliedsnummer:

3.5  Angabe der beantragten Höhe des Elterngeldes
� Ich beantrage, dass mein Elterngeldanspruch auf Basis meiner Einkommenssituation individuell berechnet wird.

� Ich beantrage unabhängig von meinem Einkommen Elterngeld nur in Höhe des Mindestbetrages von 300 Euro für (Basis-) Eltern- 
 geldmonate bzw. 150 Euro für Elterngeld Plus-Monate, zuzüglich eventueller Zuschläge für Mehrlingskinder und Geschwisterkinder. 

Hinweis: Bitte machen Sie in jedem Fall Angaben zum Einkommen unter den Ziffern 3.7 und 3.8 und ggf. auf dem Formular 4.

3.6 Angabe des Zahlungsweges
Das Elterngeld soll auf folgendes Konto überwiesen werden, über das ich verfügungsberechtigt bin:

 Geldinstitut:  

 Kontoinhaber:  

 IBAN: 

 BIC:                 (Diese Angabe ist nur bei Zahlungen in die Schweiz, nach Monaco oder   
                  San Marino erforderlich.)

� Ich verfüge über keine Bankverbindung. Das Elterngeld soll über eine Zahlungsanweisung zur Verrechnung (Verrechnungsscheck)  
 ausgezahlt werden. Dies gilt nur in Deutschland.

*  Bei Adoption: Tag der Haushaltsaufnahme

 . .

 . .

 . .  . .

p  Fragen an den antragstellenden Elternteil 2 
   (Vater oder anderer Elternteil) für Geburten/Adoptionen ab 01.09.2021 

   Dieses Formular muss nur dann ausgefüllt werden, wenn Sie als zweiter Elternteil einen Antrag stellen möchten.
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 . .

 . .  . .

 . .

3.7  Angaben für die Zeit vor Geburt des Kindes 
3.7.1 Angaben zur Einkommenssituation in den 24 Monaten vor Geburt des Kindes
  Für welchen Zeitraum Sie Einkommensnachweise einreichen müssen, ergibt sich aus dem Hinweisblatt Seite 7.

� Ich hatte in diesem Zeitraum kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit

� Ich hatte in diesem Zeitraum Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit  

 Arbeitgeber:               

 von:            � bis Beginn Mutterschutz       oder bis:     

 Arbeitgeber:               

 von:           bis:  

� Ich hatte in diesem Zeitraum Einkommen aus 

 selbstständiger Arbeit    von:           bis:  

 Art der Tätigkeit:            

	{	Es handelt sich um eine nebenberufliche Tätigkeit, bei der der Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 26 Einkommensteu-  
  ergesetz (Übungsleiterfreibetrag bis 2020: 2.400 Euro/Jahr, ab 2021: 3.000 Euro/Jahr) geltend gemacht wird.  
  Die jährlichen Einnahmen sind nicht höher als der Freibetrag.

 Gewerbebetrieb      von:           bis: 

 Art der Tätigkeit:            

 Land- und Forstwirtschaft von:           bis:   

 Art der Tätigkeit:         

	 {	Meine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft werden nach § 13a Einkommensteuergesetz ermittelt

Die Summe meiner Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb und Land- und Forstwirtschaft lag im Kalenderjahr vor 
der Geburt meines Kindes sowie im Geburtsjahr in den Kalendermonaten vor dem Geburtsmonat meines Kindes durchschnittlich 
unter 35 Euro. Für die Berechnung soll allein das Einkommen aus meiner nichtselbstständigen Tätigkeit zugrunde gelegt werden. 
Für die Berechnung meines Elterngeldes soll der Zeitraum von 12 Monaten vor Geburt meines Kindes (unter Berücksichtigung von 
Verschiebetatbeständen gem. Ziffer 3.7.2) herangezogen werden.

� Ich hatte in diesem Zeitraum folgende Einkommensersatzleistungen 

 Arbeitslosengeld I    von:           bis:        

 Kurzarbeitergeld     von:           bis:                 

 Krankengeld      von:           bis:                 

 Sonstige Leistung    von:           bis:                       

 Art der Leistung:  
              (z.B. Rente, Pension oder Insolvenzgeld)

3. 7.2  Angaben zu Monaten mit Einkommensminderung (Verschiebetatbestände)

Hinweis: Weitere 
Informationen zum 
selbstständigen 
Einkommen sowie 
zur Festlegung 
des Bemessungs-
zeitraums für Ihr 
Elterngeld finden 
Sie auch auf un-
serer Internetseite: 
www.l-bank.de

{	

� Ich befand mich im Mutterschutz nach dem Mutterschutzgesetz, ggf. auch für ein älteres Kind oder erhielt Mutterschaftsleistungen,  
 z.B. Mutterschaftsgeld von der gesetzlichen Krankenversicherung, Arbeitgeberzuschuss, Zuschüsse nach beamtenrechtlichen oder  

 soldatenrechtlichen Vorschriften oder vergleichbare ausländische Leistungen 

 von:          bis: 

 von:          bis:       

� Ich erhielt Elterngeld für ein älteres Kind  

	 von:          bis:            Antragsnr.:  

� Ich erhielt ein gemindertes Einkommen aufgrund einer maßgeblich auf eine Schwangerschaft zurückzuführenden Erkrankung   

 von:                                                       bis:   

� Ich erhielt ein gemindertes Einkommen aufgrund der Leistung von Wehrdienst oder Zivildienst

 von:          bis: 

� Ich hatte in der Zeit vom 01. März 2020 bis 23. September 2022 aufgrund der Covid-19-Pandemie ein geringeres Einkommen

 von:          bis: 

Weitere Angaben zu den Verschiebetatbeständen bei Einkommen aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft

� Ich beantrage die Verschiebung des Bemessungszeitraums (grundsätzlich Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes) auf den vorange-
 gangenen abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum, für den ich keine Verschiebetatbestände angegeben habe.

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .

     .               .      .               .
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3.8  Angaben für die Zeit nach Geburt des Kindes
3.8.1  Angaben zu Mutterschaftsleistungen

Die Mutter hat aufgrund der Geburt dieses Kindes Anspruch auf

�    Mutterschaftsgeld von der gesetzlichen Krankenkasse  �   Arbeitgeberzuschuss   

�    Dienstbezüge oder Anwärterbezüge     �   vergleichbare ausländische Leistungen 

� Zuschüsse nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften

3.8.2    Angaben zum Elterngeld für Geschwisterkinder im Bezugszeitraum

Ich habe für ein weiteres Kind Anspruch auf Elterngeld

von:            bis:              Antragsnummer:  

3.8.3  Angaben zum Einkommen im Bezugszeitraum (bitte unbedingt ausfüllen!)

� Ich habe im Zeitraum, für den ich Elterngeld beantrage, (voraussichtlich) kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit (auch nicht aus einer 
 geringfügigen Beschäftigung) bzw. habe weder Einnahmen noch Ausgaben aus selbstständiger Tätigkeit

� Ich erhalte (voraussichtlich) Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit 

 Arbeitgeber:               

 von:           bis:      

 Arbeitgeber:               

 von:           bis:      

� Ich erhalte (voraussichtlich) Einkommen aus 

 selbstständiger Arbeit    von:           bis:  

 Art der Tätigkeit:                          Wochenstd.: 

	 {	Es handelt sich um eine nebenberufliche Tätigkeit, bei der der Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (Übungs- 
  leiterfreibetrag bis 2020: 2.400 Euro/Jahr, ab 2021: 3.000 Euro/Jahr) geltend gemacht wird. Die jährlichen Einnahmen sind   
  nicht höher als der Freibetrag.

 Gewerbebetrieb      von:           bis: 

 Art der Tätigkeit:                          Wochenstd.:

 Land- und Forstwirtschaft von:           bis:   

 Art der Tätigkeit:                          Wochenstd.:    

Sonstige Angaben bei Einkommen aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft

� Der Umfang (Wochenstunden) meiner selbstständigen Erwerbstätigkeit(en) bleibt unverändert

� Der Umfang reduziert sich durch   

 {	die Abmeldung meines Gewerbes

 {	sonstige Maßnahmen (z.B. Mithilfe von Familienangehörigen, Einstellung einer Aushilfe, Reduzierung der Öffnungszeiten) 

  bitte erläutern:

� Meine selbstständige Erwerbstätigkeit umfasst die Tagespflege von fremden Kindern. Anzahl der Kinder:

3.8.4  Angaben zu sonstigem Einkommen im Bezugszeitraum

� Ich erhalte (voraussichtlich) Einkommensersatzleistungen 

 Arbeitslosengeld I     von:           bis: 

 Kurzarbeitergeld      von:           bis:   

 Krankengeld       von:           bis: 

 Sonstige Leistung     von:           bis:                     

 Art der Leistung:  
          (z.B. Rente, Pension oder Insolvenzgeld)

� Ich erhalte (voraussichtlich) Sozialleistungen

 Bürgergeld             von:           bis:  

 Kinderzuschlag      von:           bis:   

 Sozialhilfe       von:           bis:  

 Leistungen nach dem AsylbLG  von:          bis:

 Leistungsträger/Anschrift:  

Hinweis: Auch Einkommen, das Sie ohne Arbeits-

leistung erhalten, wie z.B. die Nutzung eines 

Dienstwagens, vermögenswirksame Leistungen 

oder die Auflösung eines Wertguthabens nach § 

7b Sozialgesetzbuch IV ist anzugeben (siehe Zif-

fern 4.3 und 4.4).

          .             .

 . . . .
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Bitte legen Sie die aufgeführten Unterlagen bei, um eine schnelle Bear-
beitung Ihres Antrags zu gewährleisten. Heften Sie die Unterlagen nicht 
zusammen. Benutzen Sie kein farbiges Papier, keine Klebezettel und 
verwenden Sie für Mitteilungen möglichst Papier in Größe DIN A4. 

Anlagen für den Zeitraum vor Geburt des Kindes
3.1  Angabe des Kindschaftsverhältnisses zum Kind, für das Sie  
   Elterngeld beantragen
�� 5X\�>\aW�WXf�8[XcTegaXef"?XUXafcTegaXef-�>bc\X�WXe�;X\eTgfhe^haWX�

oder der Lebenspartnerschaftsurkunde und eine Meldebescheinigung 
nach § 18 Abs. 2 Bundesmeldegesetz für den Antragsteller sowie für 
das Kind. Der Ehepartner/Lebenspartner des Antragstellers bzw. ge-
setzlicher Vertreter des Kindes muss daraus ersichtlich sein.

�� 5X\�4Wbcg\i^\aW-�WTf�Be\Z\aT_�bWXe�X\aX�T`g_\V[�UXZ_ThU\ZgX�>bc\X�WXe�
Adoptionsurkunde der adoptionsvermittelnden Stelle. Bei Adoptionen 
außerhalb der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschafts-
raums oder der Schweiz ist zusätzlich eine Kopie der amtlich beglau-
bigten Übersetzung der Adoptionsurkunde erforderlich. 

�� 5X\�>\aW� \a�4Wbcg\bafcY_XZX-�5XfV[X\a\ZhaZ�WXf� =hZXaWT`gXf��UXe�
den Beginn der Adoptionspflege.

�� 5X\�IXejTaWgfV[TYg�U\f�mh`�&!�:eTW-�ATV[jX\f��UXe�W\X�Ha`�Z_\V[-
keit der Betreuung durch die Eltern (z.B. Sterbeurkunde, ärztliches 
Attest über schwere Krankheit oder Schwerbehinderung) und eine 
Meldebescheinigung nach § 18 Abs. 2 Bundesmeldegesetz für das 
Kind, aus der der gesetzliche Vertreter ersichtlich ist.

3.3  Angaben zu Geschwisterkindern im Haushalt
Für alle Geschwisterkinder, die in der Tabelle eingetragen sind: Kopien 
der Geburtsurkunden/Adoptionsurkunden bzw. Bescheinigung des Ju-
gendamtes über die Adoptionspflege, ggf. Kopie des Behindertenaus-
weises, bei Frühgeburten einen Nachweis über den voraussichtlichen 
Tag der Entbindung, wie er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem 
Zeugnis einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers ergibt.
3.7.1 Angaben zur Einkommenssituation in den 24 Monaten vor  
   Geburt des Kindes
Für welchen Bemessungszeitraum Sie Ihr Einkommen nachweisen müs-
sen, entnehmen Sie dem Hinweisblatt auf Seite 7. Bei selbstständiger 
Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft gibt es Beson-
derheiten, durch die unterschiedliche Unterlagen einzureichen sind.
Nichtselbstständige Arbeit
Die entsprechenden Lohn- und Gehaltsabrechnungen einschließlich al-
ler dazugehörigen Nachzahlungen oder, soweit nicht vorhanden, die Ar-
beitgeber-Bescheinigung über Ihr Einkommen im Bemessungszeitraum 
pro Beschäftigungsverhältnis (Formular 4). 
Selbstständige Erwerbstätigkeit
�� 8\a^b``XafgXhXeUXfV[X\W� Y�e� WTf� >T_XaWXe]T[e� WXf� 5X`XffhaZf-

zeitraums. 
Soweit dieser noch nicht vorliegt 
�� WXe�mh_Xgmg�XeZTaZXaX�8\a^b``XafgXhXeUXfV[X\W�oder alternativ
�� X\aX� 4hYfgX__haZ� <[eXe� 8\a^�aYgX� Thf� fX_Ufgfg|aW\ZXe� G|g\Z^X\g�� ZX-

trennt nach Tätigkeiten im Bemessungszeitraum. 
 Vordrucke sowie ein Hinweisblatt finden Sie im Internet unter       

www.l-bank.de.
Nichtselbstständige und geringfügige selbstständige Tätigkeit
�� Y�e� ZXe\aZY�Z\ZX� fX_Ufgfg|aW\ZX� G|g\Z^X\gXa� hagXe� WheV[fV[a\gg_\V[�

monatlich 35 Euro, die bei der Ermittlung des Elterngeldes nicht be-
rücksichtigt werden sollen, zusätzlich zu den Lohn- und Gehaltsab-
rechnungen aus der nichtselbstständigen Tätigkeit jeweils eine Auf-
stellung Ihrer Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, getrennt nach 
Tätigkeiten für das Kalenderjahr vor Geburt Ihres Kindes sowie für die 
Monate im Jahr der Geburt Ihres Kindes bis zum Kalendermonat vor 
dem Geburtsmonat Ihres Kindes (z.B. für eine Geburt am 03.09.2021 
müssen Sie sowohl eine Aufstellung für das Kalenderjahr 2020 als 
auch eine zweite Bescheinigung für den Zeitraum von Januar bis in-
klusive August 2021 vorlegen).

 Vordrucke finden Sie im Internet unter www.l-bank.de.
Einkommensersatzleistungen
Endet der Bezug der Einkommensersatzleistung: Kopie des Aufhe-
bungsbescheides.
3.7.2 Angaben zu Monaten vor Geburt des Kindes mit Einkom- 
   mensminderung (Verschiebetatbestände)                                                      
� Bei Bezug von Mutterschaftsgeld: Bescheinigung der gesetzlichen 

Krankenkasse über den Beginn, das Ende sowie die kalendertägliche 
Höhe des Mutterschaftsgelds.

�� 5X\� 5XfV[|Yg\ZhaZfiXeUbg� b[aX� 8\a^b``XafXefTgm_X\fghaZXa-� 5X 
scheinigung über das Beschäftigungsverbot bzw. die Entbindung.

· Bei Bezug von Einkommensersatzleistungen: Kopie des Leistungs-
bescheides über die Höhe und Dauer der Leistung. Beim Bezug von 
Einkommensersatzleistungen während eines Beschäftigungsverhält-
nisses (z. B. Kurzarbeit) sind zusätzlich auch die Lohnabrechnungen 
einzureichen.

�� 5X\� 4eUX\gZXUXemhfV[hff-� ?b[a � haW� :X[T_gfTUeXV[ahaZXa� bWXe�
Bescheinigung(en) des Arbeitgebers über Beginn, Ende und Höhe 
(siehe Ziffer 4.2).

�� 5X\� MhfV[�ffXa� aTV[� UXT`gXaeXV[g_\V[Xa� bWXe� fb_WTgXaeXV[g_\V[Xa��
Vorschriften: Bescheinigung(en) des Dienstherrn über Beginn und Ende 
(siehe Ziffer 4.2).

�� 5X\�iXeZ_X\V[UTeXa�Thf_|aW\fV[Xa�?X\fghaZXa-�ATV[jX\f��UXe�5XZ\aa�
und Ende (siehe Ziffer 4.2).

�� 5X\�5XmhZ�iba�8_gXeaZX_W�Y�e�X\a�|_gXeXf�>\aW-�>bc\X�WXf�5XfV[X\WXf��
sofern Elterngeld außerhalb von Baden-Württemberg bewilligt wurde.

�� 5X\�X\aXe�`T�ZXU_\V[�ThY�X\aX�FV[jTaZXefV[TYg�mhe�V^mhY�[eXaWXa�
Erkrankung: Ärztliches Attest über Beginn und Ende der Erkrankung 
und einen Nachweis über die Einkommensminderung (Bescheinigung 
der Krankenkasse über die Dauer des Bezugs von Krankengeld).

�� 5X\�?X\fghaZ�iba�JX[eW\Xafg�bWXe�M\i\_W\Xafg-�>bc\X�WXe�7\XafgmX\gUX-
scheinigung.

�� 5X\�6bi\W $, CTaWX`\X-�ATV[jX\f��UXe�<[eX�8\a^b``Xaf`\aWXehaZ�
aufgrund der Covid-19-Pandemie, zum Beispiel bei Schließung des 
ausgeübten Gewerbes, Nachweis über den Bezug von Arbeitslosen-
geld oder Kurzarbeitergeld oder Nachweis über Reduzierung der Ar-
beitszeit zugunsten der Kinderbetreuung. 

Ist die Nichtberücksichtigung von Monaten mit Einkommensminderung 
des nichtselbstständigen Einkommens im Einzelfall ungünstig, kann auf 
die Nichtberücksichtigung (auch im Nachhinein) verzichtet werden.

Anlagen für den Zeitraum nach Geburt des Kindes
3.8.1 Angaben zu Mutterschaftsleistungen
�� 5X\� @hggXefV[TYgfZX_W-� 5XfV[X\a\ZhaZ� WXe� ZXfXgm_\V[Xa� >eTa^Xa-

kasse über den Beginn, das Ende sowie die kalendertägliche Höhe 
des Mutterschaftsgelds.

�� 5X\� 4eUX\gZXUXemhfV[hff-� ?b[a � haW� :X[T_gfTUeXV[ahaZ� bWXe� 5X-
scheinigung des Arbeitgebers über den kalendertäglichen Zuschuss 
(siehe Ziffer 4.2).

�� 5X\�7\XafgUXm�ZXa�bWXe�4aj|egXeUXm�ZXa�fbj\X�UX\�MhfV[�ffXa�aTV[�
beamtenrechtlichen Vorschriften: Bescheinigung des Dienstherrn 
über die Höhe und Dauer der Bezüge bzw. Zuschüsse während des 
Beschäftigungsverbots (siehe Ziffer 4.2).

�� 5X\� iXeZ_X\V[UTeXe� Thf_|aW\fV[Xe� ?X\fghaZ-� ATV[jX\f� �UXe� 5XZ\aa��
Dauer und Höhe der Leistung (siehe Ziffer 4.2).

3.8.2 Angaben zum Elterngeld für Geschwisterkinder im Bezugs- 
   zeitraum
Bei Elterngeld für ein weiteres Kind: Kopie des Bescheides, sofern die 
Leistung außerhalb von Baden-Württemberg bewilligt wurde.
3.8.3 und 3.8.4 Angaben zum Einkommen im Bezugszeitraum
Sie haben kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Bezugszeitraum, 
wenn Ihnen keinerlei steuerlich relevante Einnahmen zufließen. Vom 
Arbeitgeber weiterhin gewährte geldwerte Vorteile wie beispielsweise 
Dienst-PKW oder vermögenswirksame Leistungen stellen Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit dar und sind anzugeben (siehe Ziffern 4.3 und 4.4). 
Fortlaufende Betriebsausgaben oder der Zufluss von Einnahmen für 
früher erbrachte Leistungen bei Einkommen aus selbstständiger Arbeit, 
Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft sind ebenfalls zu erklären.
Nichtselbstständige Arbeit
Arbeitsvertrag über Ihre voraussichtlichen Einkünfte und Ihre Arbeitszeit 
im Bezugszeitraum oder entsprechende Arbeitgeber-Bescheinigung pro 
Beschäftigungsverhältnis. 
Vordrucke finden Sie im Internet unter www.l-bank.de.
Selbstständige Erwerbstätigkeit
�� 8\aX�4hYfgX__haZ�<[eXe�ibeThff\V[g_\V[Xa�8\a^�aYgX�Thf�fX_Ufgfg|aW\ZXe�

Tätigkeit, getrennt nach Tätigkeiten und Leistungsvariante für den 
beantragten Bezugszeitraum. Vordrucke sowie ein Hinweisblatt finden 
Sie im Internet unter www.l-bank.de.

�� 5X\�GTZXfcY_XZXcXefbaXa-�8\ZahaZfaTV[jX\f�\`�F\aaX�WXf���%&�Fbm\-
algesetzbuch VIII. 

�� 5X\�8\a^�aYgXa�Thf�?TaW �haW�9befgj\egfV[TYg�aTV[���$&T�8\a^b`-
mensteuergesetz: Bescheinigung der landwirtschaftlichen Buchstelle 
über Ihre Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft für den bean-
tragten Bezugszeitraum, ggf. getrennt nach Leistungsvariante oder 
eine Erklärung, ob sich die Bemessungsgrundlage der Einkünfte än-
dert.

Einkommensersatzleistungen
Bei Bezug von Einkommensersatzleistungen: Kopie des Leistungsbe-
scheides über die Höhe und Dauer der Leistung sowie Nachweise über 
das Bemessungseinkommen, aus dem sich die Leistung berechnet.

Anlagen



n Fragen an beide Elternteile

Die Angaben im Formular 1 „Fragen an beide Elternteile“ sind 
grundsätzlich für beide Elternteile zu machen, auch wenn ein  
Elternteil keinen Antrag auf Elterngeld stellt.

Das Formular 1 „Fragen an beide Elternteile“ müssen beide  
Elternteile unterschreiben. 

Erfüllen Sie die Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende nach § 24b des Einkommensteuergesetzes und lebt 
der andere Elternteil weder mit Ihnen noch mit dem Kind in einer 
Wohnung zusammen oder haben Sie das alleinige Sorgerecht inne, 
muss er den Antrag nicht unterschreiben.

Bei minderjährigen Antragstellern ist zusätzlich die Anschrift und die 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

1.1   Angaben zum Kind, für das Elterngeld beantragt wird

Hinweis bei Mehrlingsgeburten: 

Wurden Zwillinge oder mehr Kinder geboren, erhöht sich Ihr Eltern-
geldanspruch für das zweite und jedes weitere Mehrlingskind um 
jeweils 300 Euro (Mehrlingszuschlag).

TIPP: Wurden Drillinge oder mehr Kinder geboren, unterstützt Sie 
das Land Baden-Württemberg zusätzlich einmalig zum Elterngeld 
mit einem Zuschuss je geborenem Kind.

Bitte füllen Sie hierzu den gesonderten Antrag auf Zuwendung nach 
dem „Mehrlingsgeburten-Programm“ aus. Den Antrag erhalten Sie 
bei der L-Bank oder im Internet unter www.l-bank.de.

1.2   Angaben zu beiden Elternteilen 
�� 9�e� E�V^YeTZXa� \fg� Xf� [\_YeX\V[�� jXaa� F\X� <[eX� GX_XYbaah``Xe� 

angeben. 
�� <[eX�fgXhXe_\V[X�<WXag\Y\^Tg\bafah``Xe�UXa�g\ZXa�j\e�Y�e�W\X�@\g-

teilung an das Finanzamt über den Bezug von Elterngeld nach  
§ 32b Absatz 3 Einkommensteuergesetz.

�� ;\af\V[g_\V[�WXe�9eTZX�mh�<[eX`�9T`\_\XafgTaW�UXfgX[g�aTV[���%&�
Absatz 2 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz eine Auskunft-
pflicht.

1.3  Angabe der Monate, für die Elterngeld beantragt wird   
      (Bezugszeitraum)

Kreuzen Sie hier die Lebensmonate an, für die Sie Elterngeld be-
ziehen wollen. Lässt sich der von Ihnen gewählte Bezugszeitraum 
im Elterngeldantrag nicht darstellen, teilen Sie dies bitte formlos 
mit. Wir kommen dann auf Sie zu. Als Bezugszeitraum werden die 
Lebensmonate Ihres Kindes bezeichnet, für die Sie Elterngeld bean-
geTZXa!�7\X�?XUXaf`baTgX�XeeXV[aXa�f\V[�ib`�GTZ�WXe�:XUheg�WXf�
Kindes an und stimmen nur dann mit dem Kalendermonat überein, 
wenn das Kind am 1. eines Monats geboren wurde.

Beispiel: 7\X�:XUheg�WXf�>\aWXf�\fg�T`�#+!#,!%#%$

$!�?XUXaf`baTg�0�#+!#,!%#%$�Á�#*!$#!%#%$
%!�?XUXaf`baTg�0�#+!$#!%#%$�Á�#*!$$!%#%$�haW�fb�jX\gXe

Da Elterngeld nur für Lebensmonate und nicht für Kalendermonate 
gewährt wird, beginnt der mögliche Bezugszeitraum für dieses Kind 
T`�#+!#,!%#%$!�

Bei adoptierten Kindern und Kindern in Adoptionspflege wird Eltern-
ZX_W� TU� WX`� GTZ� WXe� ;Thf[T_gfThYaT[`X� �Ô5XgeXhhaZf`baTgXÃ��
ZXj|[eg�Á�[�V[fgXaf�]XWbV[�U\f�mhe�Ib__XaWhaZ�WXf�TV[gXa�?XUXaf-
jahres des Kindes. 

Hinweis: ;TUXa� F\X� \a� X\aX`� 5XmhZf`baTg� ThV[� ahe� gTZXjX\fX�
Einkommen, ist dieses Einkommen für den gesamten Bezugsmo-
nat anzurechnen. Bitte beachten Sie dies ggf. bei der Planung Ihrer  
Elternzeit.

1.3.1   Bestimmung der Leistungsart

9�e�>\aWXe��W\X�TU�WX`�#$!#,!%#%$�ZXUbeXa�jheWXa��^Taa�8_gXea-
geld in zwei verschiedenen Leistungsvarianten beantragt werden:  
(Basis-) Elterngeld und/oder Elterngeld Plus.,$
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Hinweise zum Ausfüllen der Formulare

9b_ZXaWX�;\ajX\fX�fb__Xa� <[aXa�UX\`�4hfY�__Xa�WXe�9be`h_TeX�[X_YXa!�4hf�W\XfXa� <aYbe`Tg\baXa�^Taa�^X\a�4afcehV[�ThY�8_gXeaZX_W�
TUZX_X\gXg�jXeWXa!�5X\�E�V^YeTZXa�mh�<[eX`�^ba^eXgXa�9T__�UXe|g�F\X�W\X�? 5Ta^�ZXeaX!
- Die im Antrag verwendeten Bezeichnungen „Antragsteller“, „Ehegatte“ und „Ehepartner“ werden geschlechtsunspezifisch verwendet. 

Falls die von uns gewählten Bezeichnungen nicht auf Sie zutreffen, füllen Sie die notwendigen Formulare bitte dennoch aus. 
 � 7Tf� :XfXgm� �UXe� W\X� 8\aZXgeTZXaX� ?XUXafcTegaXefV[TYg� �?CTeg:�� Z\_g� Y�e� ibe� WX`� #$!$#!%#$*� \a� 7XhgfV[_TaW� UXZe�aWXgX� 

?XUXafcTegaXefV[TYgXa�haW�Y�e�\`�4hf_TaW�UXZe�aWXgX�?XUXafcTegaXefV[TYgXa��fbjX\g�WXhgfV[Xf�EXV[g�ThY�f\X�TajXaWUTe�\fg��Ybeg� 
���$�?CTeg:�!�ATV[���%$�?CTeg:�ZX_gXa�EXZX_haZXa�mh�8[XZTggXa�haW�8[Xa��W\X�aTV[�WX`�%%!$%!%#$+�\a�>eTYg�geXgXa��XagfceXV[XaW�Y�e� 
Lebenspartner und Lebenspartnerschaften, soweit nichts anderes bestimmt ist. Im Weiteren umfasst der Begriff „Ehegatte“ auch 
?XUXafcTegaXe�aTV[�WX`�?CTeg:!

 � 9�e�TaZXab``XaX�>\aWXe�haW�>\aWXe� \a�4Wbcg\bafcY_XZX�ge\gg�Ta�W\X�FgX__X�WXf�:XUhegfWTgh`f�WXf�>\aWXf�WXe�GTZ�WXe�4hYaT[`X�
WXf�>\aWXf�\a�<[eXa�;Thf[T_g!�8_gXeaZX_W�j\eW�\a�W\XfX`�9T__�fgTgg�Y�e�?XUXaf`baTgX�Y�e�5XgeXhhaZf`baTgX�ZXmT[_g!�FbjX\g�\a�WXa� 
8e_|hgXehaZXa�WTf�Jbeg�Ô:XUhegÃ�bWXe�Ô:XUhegfWTgh`Ã�iXejXaWXg�j\eW�� \fg�WTehagXe�WTf�XagfceXV[XaWX�7Tgh`�WXe�;Thf[T_gfThY-
nahme des Kindes bei der berechtigten Person zu verstehen. Ebenso ist in den Erläuterungen bei angenommenen Kindern bzw. Kindern 
in Adoptionspflege unter dem Begriff „früher geboren“ der Begriff „früher angenommen“ zu verstehen.

- In den Formularen verwenden wir den Begriff 
   „Kind“. Dieser Begriff umfasst auch Mehrlinge.

 Bitte senden Sie die ausgefüllten und  
 unterschriebenen Formulare an die  
 L-Bank in Karlsruhe oder geben Sie die 
 Formulare bei Ihrem Bürgermeisteramt ab.
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Arbeitgeber-
Bescheinigung

Bitte beachten Sie die Antragsfrist! Elterngeld kann rückwirkend höchstens für 
die letzten drei Monate vor dem Monat des Antragseingangs gezahlt werden. 

Falls Sie Fragen zum Elterngeldantrag haben, helfen Ihnen die Mitarbeiter der Familienförderung gerne persönlich weiter. Sie erreichen 
uns gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz oder mit deutschem Mobilfunknetz und -provider unter 0800 – 664 54 71. Aus dem 
Ausland wählen Sie bitte die +49 721 150 – 2862. 



(Basis-) Elterngeld
(Basis-) Elterngeld kann im Zeitraum bis zum 14. Lebensmonat je 
Elternteil für maximal 12 Monate beantragt werden (Alleinerzie-
hende maximal 14 Monate). Beide Elternteile gemeinsam haben 
Anspruch auf höchstens 14 Monate (Basis-) Elterngeld. 

Bitte beachten Sie, dass ein Bezug von Elterngeld maximal bis 
zum 32. Lebensmonat möglich ist.

Elterngeld Plus

Statt für einen Lebensmonat (Basis-) Elterngeld in Anspruch zu 
nehmen, kann für zwei Monate Elterngeld Plus gewählt werden. 
5X\WX�8_gXea�ZX`X\afT`�[TUXa�4afcehV[�ThY�[�V[fgXaf�%+�@baTgX� 
Elterngeld Plus. Für Monate mit Mutterschaftsleistungen kann die 
Mutter kein Elterngeld Plus beantragen. Dies gilt auch für Monate, 
in denen die Mutter für die Zeit des Mutterschutzes Krankentage-
geld einer privaten Krankenversicherung erhält sowie für Monate mit 
Anspruch auf ausländische Leistungen, die dem Mutterschaftsgeld 
oder dem Elterngeld vergleichbar sind.

In Monaten, in denen neben dem Elterngeldbezug keine Erwerbstä-
tigkeit ausgeübt wird, entspricht der Anspruch in einem Elterngeld 
C_hf 5XmhZf`baTg�WXe�;|_YgX�WXf�4afcehV[f��WXe�UX\`�5XmhZ�iba�
�5Tf\f ��8_gXeaZX_W�UXfgX[Xa�j�eWX��`\aWXfgXaf� ]XWbV[�$(#�8heb!�
Wird in Monaten, in denen eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, 
Elterngeld Plus gewählt, erfolgt für diese Monate eine eigene An-
fcehV[fUXeXV[ahaZ!�7Xe�4afcehV[�UXge|Zg�[�V[fgXaf�W\X�;|_YgX�WXf�
(Basis-) Elterngelds, das zustünde, wenn in diesem Monat keine Er- 
jXeUfg|g\Z^X\g�ThfZX�Ug�jXeWXa�j�eWX��`\aW!�]XWbV[�$(#�8heb!

Elterngeld Plus kann auch nach dem 14. Lebensmonat in Anspruch 
genommen werden, wenn Elterngeld Plus ohne Unterbrechung be-
zogen wird, d.h. es muss sich nach dem 14. Lebensmonat immer 
mindestens ein Elternteil im Elterngeld Plus-Bezug befinden. Ist dies 
in einem Lebensmonat nicht der Fall, kann nach diesem Lebensmo-
nat für dieses Kind kein Elterngeld Plus mehr in Anspruch genom-
men werden. Elterngeld Plus können Sie nur beziehen, wenn Sie die 
Voraussetzungen für den Bezug von Elterngeld erfüllen.

Besonderheiten für besonders früh geborene Kinder

8_gXea��WXeXa�>\aW�`\aWXfgXaf�)�JbV[Xa�ibe�WX`�ibeThff\V[g_\V[Xa�
GTZ� WXe� 8agU\aWhaZ� ZXUbeXa� jheWX�� ^�aaXa� mhf|gm_\V[X� @baTgX�
(Basis-) Elterngeld in Anspruch nehmen. Für Kinder, die mindestens 
)�JbV[Xa�ibe�WX`�ibeThff\V[g_\V[Xa�GTZ�WXe�8agU\aWhaZ�ZXUbeXa�
wurden, erhöht sich der gemeinsame Anspruch beider Elternteile auf 
13 Lebensmonate (Basis-) Elterngeld. Eltern, deren Kind mindes-
gXaf�+�JbV[Xa�ibe�WX`�ibeThff\V[g_\V[Xa�GTZ�WXe�8agU\aWhaZ�ZXUb-
ren wurde, haben einen gemeinsamen Anspruch auf 14 Lebensmo-
nate (Basis-) Elterngeld. Für Kinder, die mindestens 12 Wochen vor 
WX`�ibeThff\V[g_\V[Xa�GTZ�WXe�8agU\aWhaZ�ZXUbeXa�jheWXa��Xe[�[g�
f\V[�WXe�ZX`X\afT`X�4afcehV[�UX\WXe�8_gXeagX\_X�ThY�$(�?XUXaf`b-
aTgX��5Tf\f ��8_gXeaZX_W!�8_gXea��WXeXa�>\aW�`\aWXfgXaf�$)�JbV[Xa�
ibe�WX`�ibeThff\V[g_\V[Xa�GTZ�WXe�8agU\aWhaZ�ZXUbeXa�jheWX��[T-
UXa� X\aXa� ZX`X\afT`Xa�4afcehV[�ThY� $)�?XUXaf`baTgX� �5Tf\f ��
Elterngeld. Liegt in mindestens zwei Monaten eine Einkommensmin-
derung vor, erhöht sich der gemeinsame Anspruch beider Elternteile 
um weitere 2 Lebensmonate (Basis-) Elterngeld.

Statt für einen Lebensmonat (Basis-) Elterngeld in Anspruch zu 
nehmen, kann für zwei Monate Elterngeld Plus gewählt werden. 
Entsprechend erhöht sich der maximale gemeinsame Elterngeld 
Plus Anspruch auf 30, 32, 34 oder 36 Monate gemäß der soeben 
genannten Staffelung. Bitte beachten Sie, dass ein Bezug von El-
terngeld auch in diesen Fällen maximal bis zum 32. Lebensmonat 
möglich ist.

Der Zeitpunkt, ab dem Elterngeld ohne Unterbrechung bezogen 
jXeWXa�`hff�� iXefV[\XUg� f\V[� XagfceXV[XaW�ThY� WXa�$)!�� $*!�� $+!�
Umj!�$,!�?XUXaf`baTg!

1.3.2   Beantragung von Partnerschaftsbonusmonaten

Sind beide Eltern gleichzeitig in zwei, drei oder vier aufeinanderfol-
genden Lebensmonaten zwischen 24 und 32 Wochenstunden er-
werbstätig und erfüllen sie in dieser Zeit die allgemeinen Anspruchs-
voraussetzungen für den Bezug von Elterngeld, können sie in diesen 
Lebensmonaten jeweils zusätzliche Monatsbeträge Elterngeld 

Plus beziehen. Wenn ein Elternteil mit mehr als 32 Wochenstunden 
ThffV[_\X�_\V[�T_f�GTZXfcY_XZXcXefba�g|g\Z�bWXe�mhe�5XehYfU\_WhaZ�
beschäftigt ist, kann dennoch ein Anspruch auf Partnerschafts-
Ubahf`baTgX� UXfgX[Xa!�A|[XeXf� WTmh� ^Taa� <[aXa� hafXeX�;bg_\aX�
erläutern. Partnerschaftsbonusmonate können auch von Alleiner-
m\X[XaWXa�UXmbZXa�jXeWXa!�A|[XeXf�f\X[X�UX\�ÔJXaa�X\a�8_gXeagX\_�
allein Elterngeld beantragt“.

Beispiel zu 1.3.1 und 1.3.2

Wahl des Bezugszeitraums und der Leistungsart: 

7\X�@hggXe�jTe�ibe�WXe�:XUheg�WXf�>\aWXf�XejXeUfg|g\Z�haW�UXm\X[g�
aTV[�WXe�:XUheg�WXf�>\aWXf�@hggXefV[TYgfZX_W�U\f�\a�WXa�We\ggXa�?X-
bensmonat des Kindes. Im Anschluss möchte sie zunächst für wei-
gXeX�(�?XUXaf`baTgX�WXf�>\aWXf�b[aX�8ejXeUfg|g\Z^X\g� mh�;ThfX�
bleiben und (Basis-) Elterngeld in Anspruch nehmen. Dann beab-
f\V[g\Zg�f\X�mha|V[fg�Y�e�'�@baTgX�\`�H`YTaZ�iba�$)�JbV[Xafgha-
den erwerbstätig zu sein und Elterngeld Plus zu beantragen. Da das 
Kind mit einem Jahr eine Krippe besuchen wird, möchte sie ihre Er-
jXeUfg|g\Z^X\g�TU�WX`�$&!�?XUXaf`baTg�ThY�%(�JbV[XafghaWXa�Xe-
höhen und die 4 Partnerschaftsbonusmonate in Anspruch nehmen. 

7\X�@hggXe�a\``g�WT`\g��5Tf\f ��8_gXeaZX_W�Y�e�\afZXfT`g�+�?XUXaf-
monate und Elterngeld Plus für 4 Lebensmonate (entsprechend 2 
@baTgXa��5Tf\f ��8_gXeaZX_W��\a�4afcehV[!�;\amh�^b``Xa�'�CTegaXe-
schaftsbonusmonate ab dem 13. Lebensmonat. Diese beantragt sie 
gemeinsam mit dem Vater unter Ziffer 1.3.2 des Antrags.

7Xe�ITgXe�WXf�>\aWXf�`�V[gX�mha|V[fg�aTV[�WXe�:XUheg�WXf�>\aWXf�
Y�e�X\aXa�?XUXaf`baTg�b[aX�8ejXeUfg|g\Z^X\g�mh�;ThfX�U_X\UXa�haW�
(Basis-) Elterngeld beziehen. In den beiden folgenden Lebensmo-
aTgXa�`�V[gX� Xe� WXa� 8_gXeaZX_WUXmhZ�`\g� X\aXe� GX\_XejXeUfg|g\Z-
keit verbinden. Er beantragt für diese zwei Monate Elterngeld Plus. 
Seine Erwerbstätigkeit von 20 Wochenstunden im zweiten Lebens-
`baTg� Xe[�[g� Xe� \`� We\ggXa� ?XUXaf`baTg� ThY� %(�JbV[XafghaWXa!�
Im 11. und im 12. Lebensmonat, während der Eingewöhnung in der 
Kinderbetreuung, plant er keine Erwerbstätigkeit auszuüben. Er be-
antragt für diese zwei Monate (Basis-) Elterngeld. Ab dem 13. Le-
bensmonat des Kindes beabsichtigt er, seine Erwerbstätigkeit für 4 
@baTgX�ThY�%+�JbV[XafghaWXa�ThYmhfgbV^Xa!�:X`X\afT`�`\g�WXe�
Mutter des Kindes möchte er die Partnerschaftsbonusmonate in An-
spruch nehmen.

Der Vater nimmt 3 Monate (Basis-) Elterngeld und 2 Monate Eltern-
geld Plus (entsprechen 1 Monat (Basis-) Elterngeld) in Anspruch. 
;\amh�^b``Xa�'�CTegaXefV[TYgfUbahf`baTgX�TU�WX`�$&!�?XUXaf-
monat. Diese beantragt er gemeinsam mit der Mutter wie folgt unter 
Ziffer 1.3.2 des Antrags.

Vier Partnerschaftsbonusmonate werden ab dem 13. Lebens- 
monat beantragt.

Die Eltern schöpfen damit Ihren Elterngeldanspruch von 14 Monaten 
(Basis-) Elterngeld (Mutter 10 / Vater 4) zuzüglich 4 Partnerschafts-
Ubahf`baTgXa�ib__�Thf!�8\a�5XeXV[ahaZfUX\fc\X_�Y�e�W\X�;�[X�WXf�
Elterngeldes sehen Sie in der nebenstehenden Abbildung.

Hinweise zur Wahl der Leistungsvariante:
�� 7\X�;�[X�WXf�8_gXeaZX_Wf�\fg�\a�X\aX`�@baTg��Y�e�WXa�F\X��5Tf\f ��

Elterngeld beziehen, immer höher als in einem Monat, in dem Sie 
Elterngeld Plus beziehen. 

�� xUXa� F\X�j|[eXaW� WXf� 8_gXeaZX_WUXmhZf� X\aX� GX\_XejXeUfg|g\Z-
keit aus, können Sie insgesamt mehr Elterngeld erhalten, wenn 
F\X�Y�e�W\X�@baTgX�`\g�GX\_XejXeUfg|g\Z^X\g�W\X�?X\fghaZfiTe\TagX�
Elterngeld Plus wählen. Dies gilt allerdings nur mit den folgenden 
Einschränkungen: 
 � 8e[T_gXa� F\X� ThY� :ehaW� <[eXf� [b[Xa� GX\_mX\gX\a^b``Xaf� ahe� 

WXa�@\aWXfgUXgeTZ�\a�;�[X�iba�&##�8heb�Umj!�$(#�8heb��U_X\Ug� 
W\X�JT[_�WXe�?X\fghaZfiTe\TagX�b[aX�8\aY_hff�ThY�W\X�:XfT`g  
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Beispiel zu 1.3.1 und 1.3.2
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Einkommen der Mutter
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen vor�WXe�:XUheg-�%!+##�8heb
Im Beispiel wird davon ausgegangen, dass die Mutter Mutterschaftsgeld in den ersten 3 Lebensmonaten erhält.
Monatliches Nettoeinkommen nach�WXe�:XUheg

Lebensmonate (Basis-) Elterngeldmonate  Elterngeld Plus oder Partnerschaftsbonusmonate
,�U\f�$%� � � $!%##�8heb�`baTg_\V[�UX\�$)�JbV[XafghaWXa�k�'� '!+##�8heb
$&�U\f�$)� � � $!*+#�8heb�`baTg_\V[�UX\�%(�JbV[XafghaWXa�k�'� *!$%#�8heb
� � � � $$!,%#�8heb
� � � � -�+
� � � WheV[fV[a\gg_\V[Xf�`baTg_\V[Xf�AXggbX\a^b``Xa� $!',#�8heb
    
Höhe des Elterngeldes für die Mutter

Lebensmonate (Basis-) Elterngeldmonate   Elterngeld Plus oder Partnerschaftsbonusmonate
$�U\f�&� 7\XfX�@baTgX�ZX_gXa�iba�:XfXgmXf�jXZXa�T_f�@baTgX��
 in denen die Mutter (Basis-) Elterngeld bezieht, wenn  
 sie Anspruch auf Mutterschaftsgeld hat. Wegen der  
 Anrechnung des Mutterschaftsgelds wird nur für die  
� GTZX�\`�We\ggXa�?XUXaf`baTg�8_gXeaZX_W�ZXmT[_g��\a� 
 denen die Mutter keinen Anspruch auf Mutterschafts- 
 geld hat.
'�U\f�+� WheV[fV[a\gg_\V[Xf�`baTg_\V[Xf�AXggb�ibe�:XUheg
� � %!+##�8heb
� 8_gXeaZX_W�)(����`Tk\`T_�$!+##�8heb�� $!+%#�8heb
 monatliches Elterngeld  1.800 Euro
 (mindestens 300 Euro)
,�U\f�$)� � � WheV[fV[a\gg_\V[Xf�`baTg_\V[Xf�AXggb�ibe�:XUheg� %!**#�8heb
�$&�U\f�$)� � � �[�V[fgXaf�%!**#�8heb�� �
CTegaXefV[TYgf � � � TUm�Z_\V[�WheV[fV[a\gg_\V[Xf�`baTg_\V[Xf�AXggb�
Ubahf`baTgX�� � � aTV[�:XUheg� $!',#�8heb
� � � 7\YYXeXam� $!%+#�8heb
� � � 8_gXeaZX_W�)(���� +&%�8heb
   monatliches Elterngeld 832 Euro
� � � �[�V[fgXaf�]XWbV[�W\X�;|_YgX�iba�$!+##�8heb�
    
Einkommen des Vaters    
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen vor�WXe�:XUheg-�&!###�8heb
Monatliches Nettoeinkommen nach WXe�:XUheg
    
Lebensmonate (Basis-) Elterngeldmonate  Elterngeld Plus oder Partnerschaftsbonusmonate 
%� � � $!(##�8heb�UX\�%#�JbV[XafghaWXa� $!(##�8heb
&� � � %!###�8heb�UX\�%(�JbV[XafghaWXa� %!###�8heb
$&�U\f�$)� � � %!%##�8heb�`baTg_\V[�UX\�%+�JbV[XafghaWXa�k�'� +!+##�8heb
    12.300 Euro
� � � � -�)�
� � � WheV[fV[a\gg_\V[Xf�`baTg_\V[Xf�AXggb�aTV[�:XUheg�%!#(#�8heb

Höhe des Elterngeldes für den Vater

Lebensmonate (Basis-) Elterngeldmonate  Elterngeld Plus oder Partnerschaftsbonusmonate
$��$$��$%� WheV[fV[a\gg_\V[Xf�`baTg_\V[Xf�AXggb�ibe�:XUheg�
  3.000 Euro
� 8_gXeaZX_W�)(����`Tk\`T_�$!+##�8heb�� $!,(#�8heb
 monatliches Elterngeld  1.800 Euro
 (mindestens 300 Euro) 
%��&���$&�U\f�$)� � � WheV[fV[a\gg_\V[Xf�`baTg_\V[Xf�AXggb�ibe�:XUheg� %!**#�8heb
�$&�U\f�$)� � � �jXZXa�5XZeXamhaZ�[�V[fgXaf�%!**#�8heb�
CTegaXefV[TYgf � � � TUm�Z_\V[�WheV[fV[a\gg_\V[Xf�`baTg_\V[Xf�AXggb�
Ubahf`baTgX�� � � aTV[�:XUheg� %!#(#�8heb
� � � 7\YYXeXam� *%#�8heb
� � � 8_gXeaZX_W�)(��� ')+�8heb
   monatliches Elterngeld 468 Euro
� � � �[�V[fgXaf�]XWbV[�W\X�;|_YgX�iba�$!+##�8heb�



Seite 4;\ajX\fU_Tgg

höhe des zustehenden Elterngelds.
- Können Sie Ihren Elterngeld Plus-Anspruch zeitlich nicht voll  

ausschöpfen, können sich durch die Wahl der Leistungsvari- 
TagX�8_gXeaZX_W�C_hf�ATV[gX\_X�XeZXUXa!

Für die Beantragung von Elterngeld gilt: Erfüllen beide Elternteile 
die Voraussetzungen für den Bezug von Elterngeld, müssen sie ent-
scheiden, welcher Elternteil für welche Lebensmonate in welcher 
Leistungsvariante Elterngeld beantragt. Eltern können die Bezugs-
monate, auf die sie Anspruch haben, nacheinander, abwechselnd 
oder gleichzeitig nehmen. Will ein Elternteil Elterngeld in Anspruch 
nehmen, so muss er dies, unabhängig von der gewählten Leistungs-
variante, für mindestens zwei Monate tun. 

Bei der ersten Beantragung von Elterngeld muss mindestens ein 
Elternteil seinen Bezugszeitraum festlegen. Eltern können ihre An-
träge gleichzeitig oder nacheinander stellen. 

Die Entscheidung über die Aufteilung des Bezugszeitraums können 
Sie nachträglich bis zum Ende des Bezugszeitraums ändern. Die 
Änderung ist rückwirkend nur für die letzten drei Monate vor Beginn 
des Monats möglich, in dem der Änderungsantrag eingegangen ist. 
8\aX�raWXehaZ� \fg�Á�Th�Xe� \a� WXa�9|__Xa� UXfbaWXeXe�;|egX�Á�ha-
zulässig, wenn für die betroffenen Monate das Elterngeld bereits 
ausgezahlt wurde. 

Iba�W\XfXe�EXZX_�Z\Ug�Xf�X\aX�4hfaT[`X-�8_gXeaZX_W�C_hf @baTgX��
W\X�F\X� ibe�WX`�$(!�?XUXaf`baTg� \a�4afcehV[�ZXab``Xa�[TUXa��
können Sie nachträglich als (Basis-) Elterngeldmonate in Anspruch 
aX[`Xa��fbjX\g�F\X�WTWheV[�W\X�mh_|ff\ZX�;�V[fgUXmhZfmX\g�a\V[g�
überschreiten.

9�e�>\aWXe�W\X�`\aWXfgXaf�)�JbV[Xa�ibe�WX`�ibeThff\V[g_\V[Xa�GTZ�
der Entbindung geboren wurden, gilt die  Ausnahmeregelung ent-
fceXV[XaW�TU�WX`��$)!��$*!��$+!�bWXe�$,!�?XUXaf`baTg!

Mutterschaftsleistungen

Mutterschaftsleistungen sind Mutterschaftsgeld, Arbeitgeberzu-
schuss, vergleichbare ausländische Leistungen sowie nach be-
amtenrechtlichen oder soldatenrechtlichen Vorschriften gezahlte 
7\XafgUXm�ZX�� 4aj|egXeUXm�ZX� haW� MhfV[�ffX!� ;TUXa� F\X� T_f�
Mutter Anspruch auf Mutterschaftsleistungen, so erhalten Sie be-
eX\gf� X\aXa�4hfZ_X\V[� Y�e� WXa�IXeW\XafgThfYT__�� WXe� ThY� W\X�:XUheg�
des Kindes zurückzuführen ist. Deshalb werden Mutterschaftsleis-
tungen auf Ihren Elterngeldanspruch angerechnet. Die Anrechnung 
XeYb_Zg�gTZXjX\fX��W![!��WTff�8_gXeaZX_W�Y�e�X\aXa�GTZ��Ta�WX`�@hg-
terschaftsleistungen bezogen werden, nur dann gezahlt wird, wenn 
der kalendertägliche Elterngeldanspruch höher ist als der kalender-
tägliche Anspruch auf Mutterschaftsleistungen.

Monate, für die ein Anspruch auf Mutterschaftsleistungen oder für 
die Zeit des Mutterschutzes ein Anspruch auf Krankentagegeld ei-
ner privaten Krankenversicherung besteht, gelten immer als Monate, 
in denen die Mutter (Basis-) Elterngeld bezieht, auch wenn sie kei-
nen Antrag auf Elterngeld für diesen Zeitraum stellt. 

Da der Bezug der Mutterschaftsleistung nur selten mit dem Ende 
eines Lebensmonats zusammenfällt, besteht regelmäßig ein tage-
weiser Anspruch auf Elterngeld für den Lebensmonat, in dem die 
Mutterschaftsleistung endet. 

Anzahl der zustehenden Elterngeldmonate

Wenn beide Elternteile Elterngeld beantragen: 

Elternteil 1 (Mutter) und Elternteil 2 (Vater oder anderer Elternteil) 
müssen je die gewünschten Lebensmonate und die gewünschte 
Leistungsvariante eindeutig durch Ankreuzen bestimmen. Die ma-
k\`T_X� :XfT`gTamT[_� Ta� 5XmhZf`baTgXa� XejX\gXeg� f\V[� h`� mjX\�
Monate (jeweils in (Basis-) Elterngeldmonaten gerechnet), wenn 
nachgewiesen werden kann, dass sich das durchschnittliche Ein-
^b``Xa�ibe�:XUheg�Y�e�`\aWXfgXaf�mjX\�@baTgX�\`�5XmhZfmX\geTh`�
eXWhm\Xeg!�7\XfXe�ATV[jX\f�^Taa�iba�X\aX`�bWXe�UX\WXa�4ageTZfgX_-
lern erbracht werden.

Wenn ein Elternteil allein Elterngeld beantragt: 

Der Antragsteller muss die gewünschten Lebensmonate und die 
gewünschte Leistungsvariante durch Ankreuzen bestimmen. Er 
kann für höchstens 12 Lebensmonate (gerechnet in (Basis-) El-
terngeldmonaten) Elterngeld beantragen. Bei Kindern die mehr 

T_f� )�JbV[Xa� ibe� WX`� XeeXV[aXgXa� GTZ� WXe� 8agU\aWhaZ� ZXUbeXa�
wurden erhöht sich der mögliche Bezug entsprechend auf 13, 14, 
$(� bWXe� $)� ?XUXaf`baTgX!� 7Xe� TaWXeX� 8_gXeagX\_� fg\``g�`\g� fX\-
ner Unterschrift auf dem Antrag zu. Die Unterschrift des anderen 
Elternteils ist nicht notwendig, wenn der Antragsteller die Voraus-
setzungen für den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach  
§ 24b des Einkommensteuergesetzes erfüllt und nachweist, dass 
der andere Elternteil weder mit ihm noch mit dem Kind in einer Woh-
nung zusammenlebt oder das alleinige Sorgerecht inne hat. 

1.3.3 Angaben für alleinerziehende Elternteile

Ein Elternteil allein kann Elterngeld für bis zu 14 Lebensmonate (ge-
rechnet in (Basis-) Elterngeldmonaten) erhalten, wenn er nachwei-
fXa�^Taa��WTff�f\V[�fX\a�WheV[fV[a\gg_\V[Xf�8\a^b``Xa�ibe�:XUheg�
in mindestens zwei Bezugsmonaten reduziert und 
�� WTff� Xe� W\X� IbeThffXgmhaZXa� Y�e� WXa� 8ag_TfghaZfUXgeTZ� Y�e� 

Alleinerziehende nach § 24b des Einkommensteuergesetzes 
(Steuerklasse 2) erfüllt und der andere Elternteil weder mit ihm 
noch mit dem Kind in einer gemeinsamen Wohnung lebt und mit 
ihm und dem Kind auch keine andere volljährige Person zu-
sammen wohnt 

oder 
�� WTff�W\X�5XgeXhhaZ�WheV[�WXa�TaWXeXa�8_gXeagX\_�WTf�>\aWXfjb[_�

gefährdet 

oder 
�� WTff�W\X�5XgeXhhaZ�WXf�>\aWXf�WheV[�WXa�TaWXeXa�8_gXeagX\_�ha-

möglich ist (z.B. wegen schwerer Krankheit, Schwerbehinderung 
bWXe�GbW�!�

Hinweis: Für die Feststellung der Unmöglichkeit der Betreuung blei-
UXa�j\egfV[TYg_\V[X�:e�aWX� �m!5!� W\X�8ejXeUfg|g\Z^X\g� WXf�TaWXeXa�
Elternteils) außer Betracht. 

5X\�>\aWXea��W\X�`X[e�T_f�)�JbV[Xa�ibe�WX`�XeeXV[aXgXa�GTZ�WXe�
Entbindung geboren wurden, erhöht sich der mögliche Bezug für Al-
_X\aXem\X[XaWX�XagfceXV[XaW�ThY�$(��$)��$*�bWXe�$+�?XUXaf`baTgX!

Für den alleinigen Bezug von Partnerschaftsbonusmonaten gelten 
die gleichen Voraussetzungen mit der Ausnahme, dass nicht nach-
gewiesen werden muss, dass sich das durchschnittliche Einkommen 
ibe�:XUheg�\a�`\aWXfgXaf�mjX\�5XmhZf`baTgXa�eXWhm\Xeg!

1.4.1 Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt (Lebensmittelpunkt)

Der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt richtet sich nicht 
nach den behördlich gemeldeten Verhältnissen. 
�� 7Xe�Jb[af\gm� \fg� WXe�Beg�� Ta�WX`�F\X� <[eX�Jb[ahaZ�[TUXa�� W\X�

Sie regelmäßig und gewohnheitsmäßig selbst benutzen. Kurzfris-
tige und vorübergehende Aufenthalte wie Urlaub oder familiäre 
:e�aWX�ZXa�ZXa�a\V[g!

�� <[e�ZXj�[a_\V[Xe�4hYXag[T_g�\fg�Ta�WX`�Beg��Ta�WX`�F\X�<[eXa�?X-
bensmittelpunkt haben. Besuchsaufenthalte, Erholungsaufent-
halte, Kuraufenthalte oder ähnliche private Aufenthalte reichen 
nicht aus. 

:ehaWf|gm_\V[�[TUXa�F\X�4afcehV[�ThY�8_gXeaZX_W��jXaa�F\X� <[eXa�
Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.

;TUXa� F\X� <[eXa�Jb[af\gm� bWXe� ZXj�[a_\V[Xa� 4hYXag[T_g� a\V[g� \a�
Deutschland, können Sie nur dann Anspruch auf Elterngeld haben, 
wenn Sie oder Ihr Ehegatte zu einer der folgenden Personengruppen 
gehören:
�� 4eUX\gaX[`Xe��W\X�\`�ET[`Xa�X\aXf�\a�7XhgfV[_TaW�UXfgX[XaWXa�

Arbeitsverhältnisses für eine im Voraus begrenzte Zeit ins Ausland 
entsandt sind. 

�� 5XW\XafgXgX�� W\X� iba� \[eX`� WXhgfV[Xa� 7\Xafg[Xeea� \`� ET[`Xa�
ihres in Deutschland bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisses oder Amtsverhältnisses vorübergehend ins Ausland 
abgeordnet, versetzt oder abkommandiert sind. 

�� 8agj\V^_haZf[X_YXe�\`�F\aaX�iba���$�8agj\V^_haZf[X_YXe :XfXgm��
sofern sie die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen und 
f\V[� ZXZXa�UXe� X\aX`� TaXe^TaagXa� Ge|ZXe� WXf� 8agj\V^_haZf-
dienstes zur Leistung des Entwicklungsdienstes verpflichtet 
[TUXa!�4aXe^TaagX�Ge|ZXe�WXf�8agj\V^_haZfW\XafgXf�f\aW-�

� 4eUX\gfZX`X\afV[TYg� Y�e� 8agj\V^_haZf[\_YX� X!I!� �4:8;��� >�_a��
Christliche Fachkräfte International e.V. (CFI), Stuttgart, Deut-
fV[X� :XfX__fV[TYg� Y�e� <agXeaTg\baT_X� MhfT``XaTeUX\g� �:<M���
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5baa"8fV[Ubea��7\XafgX� \a�xUXefXX�:`U;� �7x��4eUX\gfZX`X\a-
schaft evangelischer Kirchen in Deutschland e.V., Leinfelden-
8V[gXeW\aZXa��8\eXaX�Á�<agXeaTg\baT_Xe�6[e\fg_\V[Xe�9e\XWXafW\Xafg�
X!I!��AXhj\XW��JX_gYe\XWXafW\XafgX�X!I!��J97���5Xe_\a��9beh`�M\-
viler Friedensdienst (forum ZFD), Bonn.

�� @\ff\baTeX� WXe� @\ff\bafjXe^X� haW� @\ff\bafZXfX__fV[TYgXa�� W\X�
Mitglieder oder Vereinbarungspartner des Evangelischen Mis-
f\bafjXe^Xf� ;T`UheZ�� WXe� 4eUX\gfZX`X\afV[TYg� 8iTaZX_\^TaXe�
Missionen e.V. oder der Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charis-
matischer Missionen sind.

�� CXefbaXa��W\X�W\X�WXhgfV[X�FgTTgfTaZX[�e\Z^X\g�UXf\gmXa�haW�ib-
rübergehend bei einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung tätig sind.

Anspruch auf Elterngeld können Sie auch haben, wenn Sie oder 
der andere Elternteil

�� <[eXa�Jb[af\gm�bWXe�ZXj�[a_\V[Xa�4hYXag[T_g� \a�X\aX`�@\gZ_\XW-
staat der Europäischen Union (EU), in der Schweiz oder einem 
IXegeTZffgTTg�WXf�8hebc|\fV[Xa�J\egfV[TYgfeTh`f��8JE-�<f_TaW��
?\XV[gXafgX\a��AbejXZXa��[TUXa��\a�X\aX`�WXhgfV[Xa�4eUX\gfiXe-
hältnis stehen oder im Anschluss an ein solches Einkommenser-
fTgm_X\fghaZXa�bWXe�EXagXa�Xe[T_gXa�fbj\X�WXhgfV[X�5XT`gX�haW�
in Deutschland selbstständig Erwerbstätige.

�� <[eXa�Jb[af\gm�bWXe�ZXj�[a_\V[Xa�4hYXag[T_g�\a�WXe�8H��WX`�8JE�
bWXe�\a�WXe�FV[jX\m�[TUXa�haW�8_gXeamX\g�aTV[�WXhgfV[Xa�EXV[gf-
vorschriften nehmen oder während der Zeiten der Kinderbetreuung 
aTV[���%)�4UfTgm�%T�Fbm\T_ZXfXgmUhV[�<<<�iXef\V[XehaZfcY_\V[g\Z�
sind.

1.4.2 Staatsangehörigkeit

Besitzen Sie mehrere Staatsangehörigkeiten, sind alle anzugeben. 
:ehaWf|gm_\V[� [TUXa� F\X� 4afcehV[� ThY� 8_gXeaZX_W�� jXaa� F\X� W\X�
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Besitzen Sie diese nicht, 
haben Sie auch Anspruch auf Elterngeld, wenn Sie oder Ihr Ehe-
ZTggX�YeX\m�Z\Z^X\gfUXeXV[g\Zg�f\aW�aTV[���%�WXf�:XfXgmXf��UXe�W\X�
Freizügigkeit von Unionsbürgern.

Auch Familienangehörige der zuvor genannten Anspruchsberech-
g\ZgXa�^�aaXa�4afcehV[�ThY�8_gXeaZX_W�[TUXa!�A\V[g�8ejXeUfg|g\ZX�
sowie ihre Familienangehörigen können dann anspruchsberechtigt 
sein, wenn sie über ausreichenden Krankenversicherungsschutz und 
ausreichende Existenzmittel verfügen.

JXaa�F\X�a\V[g�W\X�FgTTgfTaZX[�e\Z^X\g�X\aXf�8H"�8JE @\gZ_\XW 
staates oder der Schweiz haben, können Sie Elterngeld erhalten, 
jXaa� F\X� X\aX� A\XWXe_TffhaZfXe_ThUa\f�� X\aX� 8e_ThUa\f� mh`�7Th-
XeThYXag[T_g 8:�� X\aX� 5_ThX� >TegX� 8H�� X\aX� <6G >TegX� bWXe� X\aX�
@bU\_X�<6G >TegX��X\aX�4hYXag[T_gfXe_ThUa\f :5�bWXe�X\aX�4hYXag-
haltserlaubnis besitzen, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten berechtigt oder 
berechtigt hat. Diese Aufenthaltserlaubnis darf jedoch nicht ausge-
stellt sein 
�� mh�4hfU\_WhaZfmjXV^Xa�aTV[���$)X�4hYXag[T_gfZXfXgm��4hYXag[:���

zum Zweck der Beschäftigung als Au-Pair oder zum Zweck der 
FT\fbaUXfV[|Yg\ZhaZ�aTV[���$,V�4hYXag[:��mh`�MjXV^�WXe�GX\_-
aT[`X�Ta�X\aX`�8hebc|\fV[Xa�9eX\j\__\ZXaW\Xafg�aTV[���$,X�4hY-
Xag[:�bWXe�mh`�MjXV^�WXe�4eUX\gfc_TgmfhV[X�aTV[���%#�4Uf!�$�
haW�%�4hYXag[:��

�� mh`�MjXV^�X\aXf�FghW\h`f�aTV[���$)U�4hYXag[:��Y�e�@T�aT[`Xa�
mhe�4aXe^XaahaZ�Thf_|aW\fV[Xe�5XehYfdhT_\Y\^Tg\baXa�aTV[���$)W�
4hYXag[:�bWXe�mhe�4eUX\gfc_TgmfhV[X�aTV[���%#�4Uf!�&�4hYXag[:�
und Sie üben weder eine Erwerbstätigkeit aus noch sind Sie in 
8_gXeamX\g�aTV[���$(�588:�bWXe�aX[`Xa�_ThYXaWX�:X_W_X\fghaZXa�
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch.

Wurde die Aufenthaltserlaubnis 
�� jXZXa�X\aXf�>e\XZXf�\`�;X\`Tg_TaW�aTV[���%&�4UfTgm�$�4hYXag[:�
�� ThYZehaW�WXe�4aaT[`X�X\aXf�;|egXYT__f�aTV[���%&T�4hYXag[:�
�� Thf�[h`Ta\g|eXa�:e�aWXa�aTV[���%(�4Uf|gmX�&�U\f�(�4hYXag[:�

erteilt, dann ist Voraussetzung für den Bezug von Elterngeld, dass
�� F\X� \`� 5haWXfZXU\Xg� UXeXV[g\Zg� XejXeUfg|g\Z� bWXe� \a� 8_gXeamX\g�

aTV[���$(�588:�f\aW�bWXe�_ThYXaWX�?X\fghaZXa�aTV[�WX`�7e\ggXa�
Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen oder

· Sie sich seit mindestens fünfzehn Monaten ununterbrochen 

rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten.

4hV[�jXaa�F\X�\`�5Xf\gm�X\aXe�5XfV[|Yg\ZhaZfWh_WhaZ�aTV[���)#W�
\a��IXeU\aWhaZ�`\g���)#T�4UfTgm�%�FTgm�&�WXf�4hYXag[:�f\aW��^�aaXa�
Sie Elterngeld erhalten.

Als marokkanischer, tunesischer, algerischer oder türkischer Staats- 
TaZX[�e\ZXe� fbj\X�T_f� f\V[� eXV[g`|�\Z� \`�:XU\Xg� X\aXf�8H"8JE 
Mitgliedstaats aufhaltender Familienangehöriger eines solchen 
Staatsangehörigen sind Sie anspruchsberechtigt, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind:
�� WXe�`Teb^^Ta\fV[X��ghaXf\fV[X��T_ZXe\fV[X�bWXe�g�e^\fV[X�FgTTgf-

angehörige hält sich rechtmäßig in Deutschland auf, 
�� WXe�`Teb^^Ta\fV[X��ghaXf\fV[X��T_ZXe\fV[X�bWXe�g�e^\fV[X�FgTTgf-

angehörige muss Arbeitnehmer im Sinne des Europa-Mittelmeer-
4U^b``Xaf�`\g�@Teb^^b�haW�GhaXf\Xa��WXf�8hebcT @\ggX_`XXe 
Abkommens mit Algerien oder des Assoziationsabkommens 
8J: G�e^X\�fX\a!�

1.4.3 Erwerbstätigkeit 

Sie haben ein deutsches Dienstverhältnis bzw. Arbeitsverhältnis, 
wenn Sie in Deutschland Arbeitnehmer sind. Besondere Konstel-
_Tg\baXa�[\XeY�e�f\aW� \`�;\ajX\fU_Tgg�hagXe�M\YYXe�$!'!$�WTeZXfgX__g!�
Erfüllen Sie die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von El-
terngeld, gilt bei Antragstellern mit grenzüberschreitendem Bezug 
Folgendes:
�� jXaa�F\X�bWXe�WXe�TaWXeX�8_gXeagX\_�WXa�Jb[af\gm�haW"bWXe�ZX-

wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und im Ausland 
XejXeUfg|g\Z� f\aW�� [TUXa� F\X� WX`� :ehaWX� aTV[� 4afcehV[� ThY�
Elterngeld. In bestimmten Konstellationen kann allerdings eine 
vorrangige Leistungspflicht eines ausländischen Leistungsträgers 
bestehen.

�� jXaa�F\X�bWXe�WXe�TaWXeX�8_gXeagX\_�WXa�Jb[af\gm�haW"bWXe�ZX-
wöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und in Deutschland er-
jXeUfg|g\Z�f\aW��WTaa�[TUXa�F\X�WX`�:ehaWX�aTV[�4afcehV[�ThY�
Elterngeld.

�� jXaa�F\X�bWXe� <[e�8[XcTegaXe�WXa�Jb[af\gm�haW"bWXe�ZXj�[a_\-
V[Xa�4hYXag[T_g�\`�4hf_TaW�[TUXa��WTaa�[TUXa�F\X�WX`�:ehaWX�
aTV[� 4afcehV[� ThY� 8_gXeaZX_W�� jXaa� X\aX� WXe� EXZX_haZXa� WXe�
Ziffer 1.4.1 auf Sie zutrifft.

@\gZ_\XWXe� X\aXe� \a� 7XhgfV[_TaW� fgTg\ba\XegXa� GehccX� WXe� A4GB 
FgeX\g^e|YgX��@\gZ_\XWXe� WXf� m\i\_Xa�:XYb_ZXf� fbj\X� WXeXa�8[XcTeg-
ner haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Elterngeld. Von dieser 
EXZX_haZ� ThfZXab``Xa� f\aW� 8[XcTegaXe� X\aXf� A4GB GehccXa-
`\gZ_\XWf�� W\X� \`�5X`XffhaZfmX\geTh`� ibe� WXe�:XUheg� WXf�>\aWXf�
\a� 7XhgfV[_TaW� Th�Xe[T_U� WXe� A4GB FgeX\g^e|YgX� 8\a^b``Xa� Thf�
TU[|aZ\ZXe� 5XfV[|Yg\ZhaZ� bWXe� fX_Ufgfg|aW\ZXe� G|g\Z^X\g� [TUXa!�
4aZX[�e\ZX�WXe�5haWXfjX[e�YT__Xa�a\V[g�hagXe�W\XfX�EXZX_haZ�haW�
brauchen hier keine Angaben zu machen.

Mitglieder und Beschäftigte diplomatischer Missionen und konsula-
rischer Vertretungen, die nicht der Versicherungspflicht des Sozial-
gesetzbuch III (Arbeitsförderungsgesetz) unterliegen, haben keinen 
Anspruch auf Elterngeld. 

;Tg�WXe�4ageTZfgX__Xe�4afcehV[�ThY�X\aX�WX`�8_gXeaZX_W�iXeZ_X\V[-
bare ausländische Leistung, so ist diese auf das Elterngeld an-
zurechnen. Wenn er diese Leistung nicht beantragt hat, ruht der 
4afcehV[�ThY�8_gXeaZX_W�\a�;�[X�W\XfXe�?X\fghaZ!�Fb_TaZX�WXe�4a-
geTZfgX__Xe�W\X�gTgf|V[_\V[X�;�[X�WXe�\[`�mhfgX[XaWXa��UXTageTZgXa�
ausländischen Leistung nicht nachweist, wird bei der Berechnung 
des Elterngeldes davon ausgegangen, dass der Antragsteller den 
;�V[fgUXgeTZ�WXe�Thf_|aW\fV[Xa�iXeZ_X\V[UTeXa�?X\fghaZ�Xe[|_g!

1.5  Angaben zur Höhe des Einkommens der Eltern im  
         Kalenderjahr vor Geburt des Kindes

4__X\aXem\X[XaWX��W\X�\`�>T_XaWXe]T[e�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�X\a�mh�
iXefgXhXeaWXf�8\a^b``Xa�iba�̀ X[e�T_f�%(#!###�8heb�[TggXa��[TUXa�
keinen Anspruch auf Elterngeld.

Für Elternpaare mit einem zu versteuernden Einkommen von mehr 
T_f�&##!###�8heb�\`�>T_XaWXe]T[e�ibe�WXe�:XUheg�UXfgX[g�^X\a�4a-
spruch auf Elterngeld.
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o Fragen an den antragstellenden 
  Elternteil 1 (Mutter)

p Fragen an den antragstellenden
  Elternteil 2 (Vater oder anderer  
  Elternteil) 

2.1/3.1 Angabe des Kindschaftsverhältnisses zum Kind, für das  
  Sie Elterngeld beantragen 

Das Kindschaftsverhältnis bezeichnet das verwandtschaftliche 
Verhältnis zwischen Ihnen und dem Kind, für das Sie Elterngeld 
beantragen. Sie haben grundsätzlich nur Anspruch, wenn das an-
spruchsbegründende Kind zu Ihnen in einem der nachfolgenden 
Kindschaftsverhältnisse steht:
�� T_f�_X\U_\V[Xf�>\aW�jXeWXa�UX\�WXe�@hggXe�W\X�>\aWXe�iXefgTaWXa��

die sie geboren hat. Beim Vater sind es die Kinder, die die Frau 
ZXUbeXa�[Tg��`\g�WXe�Xe�mh`�MX\gcha^g�WXe�:XUheg�iXe[X\eTgXg�\fg�
oder die er als leibliche Kinder anerkannt hat. Der Begriff umfasst 
beim Vater auch Kinder, bei denen zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung die vom Vater erklärte Anerkennung der Vaterschaft nach  
�� $(,'� 4UfTgm� %� 5�eZXe_\V[Xf� :XfXgmUhV[� abV[� a\V[g� j\e^fT`�
ist oder die vom Vater beantragte Vaterschaftsfeststellung nach  
��$)##W�5�eZXe_\V[Xf�:XfXgmUhV[�abV[�a\V[g�XagfV[\XWXa�\fg!�

�� X\a� >\aW� WXf� 8[XcTegaXef� \fg� X\a� >\aW�� WTf� ^X\a� _X\U_\V[Xf� bWXe�
adoptiertes Kind des Antragstellers, sondern allein ein leibliches 
oder adoptiertes Kind des Ehepartners des Antragstellers ist. 

�� 4Wbcg\i^\aWXe�f\aW�>\aWXe��W\X�WheV[�X\aX�4aaT[`X�T_f�>\aW�aTV[�
���$*'$YY�5�eZXe_\V[Xf�:XfXgmUhV[�W\X�eXV[g_\V[X�FgX__haZ�X\aXf�
WheV[�:XUheg�TUfgT``XaWXa�>\aWXf�Xe_TaZg�[TUXa!�

�� >\aWXe� \a�4Wbcg\bafcY_XZX�f\aW�>\aWXe�� W\X� _Thg�5Xfg|g\ZhaZ�WXe�
Adoptionsvermittlungsstelle oder des Jugendamtes mit dem Ziel 
WXe� 4aaT[`X� T_f� >\aW� �4Wbcg\ba�� \a� WXa� ;Thf[T_g� WXf� 4aaX[-
menden aufgenommen wurden. 

�� IXejTaWgX�U\f�mh`�&!�:eTW�haW�WXeXa�8[XcTegaXe�f\aW�m!5!�:eb�-
X_gXea�� :XfV[j\fgXe� WXe� 8_gXea�� :XfV[j\fgXe�� HeZeb�X_gXea!� IXe-
jTaWgX�U\f�mh`�&!�:eTW�[TUXa�4afcehV[�ThY�8_gXeaZX_W��jXaa�
- den Eltern die Betreuung des Kindes objektiv nicht möglich ist  

�m!5!�jXZXa�fV[jXeXe�>eTa^[X\g��FV[jXeUX[\aWXehaZ�bWXe�GbW�!
- sie die Voraussetzungen für den Bezug von Elterngeld erfüllen  

und das Elterngeld nicht von vorrangig Berechtigten beantragt  
wird (z.B. Stiefeltern oder Personen, die das Kind in Adoptions- 
pflege aufgenommen haben). 

Alle übrigen Personengruppen (insbesondere Pflegeeltern) haben 
keinen Anspruch auf Elterngeld.

2.2/3.2   Angaben zur Betreuung des Kindes 

:ehaWf|gm_\V[�[TUXa�F\X�4afcehV[�ThY�8_gXeaZX_W��jXaa�F\X�`\g�WX`�
>\aW� \a�X\aX`�;Thf[T_g� _XUXa�haW�W\XfXf�fX_Ufg�Xem\X[Xa�haW�UX-
geXhXa!�7Xe�;Thf[T_g�\fg�W\X�J\egfV[TYgfZX`X\afV[TYg�haW�Jb[aZX-
meinschaft innerhalb der Familie.

7\X�IbeThffXgmhaZ��`\g�WX`�>\aW�mhfT``Xa�\a�X\aX`�;Thf[T_g�mh�
_XUXa��\fg�ThV[�WTaa�XeY�__g��jXaa�F\X�Thf�X\aX`�j\V[g\ZXa�:ehaW�W\X�
5XgeXhhaZ�haW�8em\X[haZ�WXf�>\aWXf�a\V[g�fbYbeg�aTV[�WXe�:XUheg�
übernehmen können. Bitte geben Sie uns bei Unterbrechungen den 
:ehaW� fbj\X� W\X� ibeThff\V[g_\V[X�7ThXe� [\XeY�e� Ta� �m!5!� >eTa^Xa-
hausaufenthalt). 

2.3/3.3 Angaben zu Geschwisterkindern im Haushalt

7Tf�8_gXeaZX_W�Xe[�[g�f\V[��jXaa�`\aWXfgXaf�X\a�:XfV[j\fgXe^\aW�
hagXe� WeX\� =T[eXa� bWXe� `\aWXfgXaf� mjX\� :XfV[j\fgXe^\aWXe� hagXe�
fXV[f�=T[eXa�bWXe�`\aWXfgXaf�X\a�:XfV[j\fgXe^\aW�`\g�FV[jXeUX-
[\aWXehaZ��5X[\aWXehaZfZeTW�`\aWXfgXaf�%#����hagXe�$'�=T[eXa�`\g�
\`�;Thf[T_g�_XUg!�

5X\� TWbcg\XegXa� :XfV[j\fgXe^\aWXea� \fg� fgTgg� WXf� :XUhegfWTgh`f�
WTf�]XjX\_\ZX�7Tgh`�WXe�;Thf[T_gfThYaT[`X�`T�ZXU_\V[!�A\V[g�T_f�
:XfV[j\fgXe^\aW� m|[_g� X\a�@X[e_\aZf^\aW� mh�WX`�>\aW�� Y�e�WTf�8_-
terngeld beantragt wird. 

Geschwisterbonus

7Xe�:XfV[j\fgXeUbahf�UXge|Zg�$#���WXf�8_gXeaZX_WXf��`\aWXfgXaf�
]XWbV[�*(�8heb�ceb�@baTg!� <a�8_gXeaZX_W�C_hf @baTgXa�UXge|Zg�Xe�
`\aWXfgXaf�&*�(#�8heb!�7Xe�5bahf�j\eW�a\V[g�`X[e�ZXmT[_g��jXaa�
WTf� mh� UXe�V^f\V[g\ZXaWX� :XfV[j\fgXe^\aW� fX\a� We\ggXf�� fXV[fgXf�
Umj!�$'!�?XUXaf]T[e�ib__XaWXg�[Tg!�7Xe�:XfV[j\fgXeUbahf�^Taa�ahe�
ZXmT[_g�jXeWXa��jXaa�F\X�Y�e�W\X�:XfV[j\fgXe^\aWXe�W\X�abgjXaW\ZXa�
4aZTUXa�\a�WXe�ThYZXY�[egXa�GTUX__X�`TV[Xa�haW�W\X�XeYbeWXe_\V[Xa�
ATV[jX\fX�UX\_XZXa!�

2.4/3.4  Angabe Ihrer Krankenversicherung vor Geburt des Kindes

Bitte geben Sie die Art Ihres Versicherungsschutzes an.
�� Pflichtversichert sind Sie, wenn Sie Mitglied einer gesetzlichen 

>eTa^Xa^TffX�f\aW�haW�mh`�\a���(�Fbm\T_ZXfXgmUhV[�I�UXfV[e\X  
benen Personenkreis gehören. Wenn Sie pflichtversichert sind und  
außer dem Elterngeld keine weiteren beitragspflichtigen Einnah- 
men beziehen, sind Sie für die Dauer der Elternzeit bzw. während  
des Bezugs von Elterngeld beitragsfrei pflichtversichert. Die  
L-Bank teilt nach § 203 Sozialgesetzbuch V der zuständigen  
gesetzlichen Krankenkasse Beginn und Ende der Elterngeldzah- 
_haZ�`\g!�JXaa�F\X�ibe�:XUheg�W\XfXf�>\aWXf�\a�8_gXeamX\g�Y�e�X\a� 
früheres Kind waren und davor pflichtversichert waren, waren Sie  
WXf[T_U�ibe�:XUheg�W\XfXf�>\aWXf�cY_\V[giXef\V[Xeg!

�� Familienversichert sind Sie, wenn Sie in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung Ihres Ehepartners oder Ihrer Eltern mitversichert 
sind. Die Voraussetzungen sind in § 10 Sozialgesetzbuch V auf-
geführt.

�� Freiwillig gesetzlich versichert sind Sie, wenn Sie Mitglied in 
einer gesetzlichen Krankenkasse sind, ohne dass dies gesetzlich 
erforderlich wäre. Die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung 
XeZ\Ug�f\V[�Thf���,�Fbm\T_ZXfXgmUhV[�I�haW�UXge\YYg�\afUXfbaWXeX�
selbstständig Erwerbstätige sowie nichtselbstständig Erwerbstä-
tige, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt über der Jahresar-
beitsentgeltgrenze liegt.

�� Privat versichert können Sie sein, wenn Sie nicht zum versiche-
ehaZfcY_\V[g\ZXa�CXefbaXa^eX\f�WXf���(�Fbm\T_ZXfXgmUhV[�I�ZX-
[�eXa�bWXe�ThY�:ehaW�WXe����) +�Fbm\T_ZXfXgmUhV[�I�iXef\V[X-
rungsfrei sind. Dies betrifft insbesondere Beamte, selbstständig 
Erwerbstätige sowie nichtselbstständig Erwerbstätige, deren re-
gelmäßiges Jahresarbeitsentgelt über der Jahresarbeitsentgelt-
grenze liegt.

�� Bei freier Heilfürsorge werden die Krankheitskosten bestimmter 
Beamtengruppen, Zivildienstleistender sowie von Strafgefan-
genen und Maßregelvollzugspatienten von deren Dienstherrn bzw. 
den Bundesländern übernommen. 

2.5/3.5  Angabe der beantragten Höhe des Elterngeldes 

Elterngeld gleicht Einkommenseinbußen bzw. Einkommensunter-
brechungen, die durch die Betreuung und Erziehung eines Kindes 
entstehen, weitgehend aus. Der Anspruch auf Elterngeld wird für 
jeden Antragsteller grundsätzlich individuell in Abhängigkeit seines 
8\a^b``Xaf� ibe� :XUheg� WXf� >\aWXf� Xe`\ggX_g!� 8e� UXge|Zg� ceb� 5X-
mhZf`baTg�ZehaWf|gm_\V[�)*���WXe�7\YYXeXam�mj\fV[Xa�WX`�WheV[-
fV[a\gg_\V[Xa� 8ejXeUfX\a^b``Xa� ibe� :XUheg� WXf� >\aWXf� haW� WX`�
Erwerbseinkommen im Bezugszeitraum. 

JTe�WTf�8ejXeUfX\a^b``Xa�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�WheV[fV[a\gg_\V[�
geringer als 1.000 Euro pro Monat, erhöhen sich für je zwei Euro 
des Differenzbetrages zwischen dem durchschnittlichen monatli-
V[Xa�8ejXeUfX\a^b``Xa�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�haW�$!###�8heb�W\X�
)*��� h`�#�$�CebmXagcha^gX� ThY� U\f� mh� $##��� �:Xe\aZiXeW\XaXe-
regelung). Lag das durchschnittliche monatliche Erwerbseinkom-
men über 1.200 Euro, reduziert sich für je zwei volle Euro, die das 
maßgebliche durchschnittliche monatliche Erwerbseinkommen über 
$!%##�8heb�_\XZg��WXe�CebmXagfTgm�iba�)*���h`�#�$�CebmXagcha^gX�
ThY�U\f�mh�)(��!�

Der Anspruch auf Elterngeld beträgt pro Lebensmonat mindestens 
&##�8heb��@\aWXfgUXgeTZ��haW�`Tk\`T_�$!+##�8heb��;�V[fgUXgeTZ�!�
In Elterngeld Plus-Monaten halbieren sich diese Beträge. Durch Zu-
fV[_|ZX�Y�e�:XfV[j\fgXe�haW�@X[e_\aZX�̂ Taa�f\V[�WXe�4afcehV[�abV[�
erhöhen.
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Mindestbetrag

8_gXeaZX_W�\a�;�[X�WXf�@\aWXfgUXgeTZf�Xe[T_gXa�F\X��jXaa
�� F\X�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�^X\a�8\a^b``Xa�Thf�8ejXeUfg|g\Z^X\g�

haben, 
�� <[e�8\a^b``Xa�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�fb�a\XWe\Z�\fg��WTff�f\V[�gebgm�

:Xe\aZiXeW\XaXeeXZX_haZ�^X\a�[�[XeXf�8_gXeaZX_W�XeeXV[aXg��
�� W\X�7\YYXeXam�mj\fV[Xa� <[eX`�8\a^b``Xa�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�

und Ihrem Einkommen aus einer zulässigen Erwerbstätigkeit nach 
:XUheg�WXf�>\aWXf�fb�ZXe\aZ�\fg��WTff�f\V[�^X\a�[�[XeXf�8_gXeaZX_W�
errechnet,

�� F\X� \`� UXTageTZgXa� 5XmhZfmX\geTh`� Thf� X\aXe� mh_|ff\ZXa� 8e-
werbstätigkeit ein zu berücksichtigendes Einkommen von über 
%!**#�8heb�\`�@baTg�[TUXa!

Sie haben außerdem die Möglichkeit, unabhängig von Ihrer Einkom-
`Xaff\ghTg\ba�8_gXeaZX_W�ahe�\a�;�[X�WXf�@\aWXfgUXgeTZf�mh�UXTa-
geTZXa!�7TWheV[�XagYT__Xa�W\X�ATV[jX\fX��UXe�W\X�;�[X�<[eXf�8\a-
^b``Xaf�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf!�5X\�X\aXe�8ejXeUfg|g\Z^X\g�aTV[�WXe�
:XUheg�WXf�>\aWXf�`�ffXa�F\X�_XW\Z_\V[�W\X�4amT[_�WXe�JbV[Xafgha-
WXa�haW�a\V[g�W\X�;�[X�<[eXf�8\a^b``Xaf�aTV[jX\fXa!�7\Xf�Z\_g�ahe��
wenn Sie keine Einkommensminderung zum Anspruch auf insgesamt 
14 Bezugsmonate (gerechnet in (Basis-) Elterngeldmonaten) nach-
weisen müssen (Partnermonate). 

8e[T_gXa�F\X�5�eZXeZX_W��Fbm\T_[\_YX��?X\fghaZXa�aTV[�WX`�4fl_U?:�
oder einen Kinderzuschlag, beantragen Sie bitte, dass Ihr Eltern-
geldanspruch auf Basis Ihrer Einkommenssituation individuell be-
eXV[aXg�j\eW��f\X[X�M\YYXea�%!+!'�haW�&!+!'�!

2.6/3.6  Angabe des Zahlungsweges 

Die Angabe einer Bankverbindung stellt eine zügige Zahlung des 
Elterngeldes sicher. Achten Sie bitte auf die genaue Angabe von 
<54A�haW�5<6!�xUXe�WTf�>bagb��ThY�WTf�8_gXeaZX_W��UXej\XfXa�j\eW��
müssen Sie als Antragsteller verfügungsberechtigt sein. In Fällen, in 
denen Sie als Antragsteller nicht über ein eigenes Konto verfügen, 
kann Elterngeld an Ihren Wohnsitz übermittelt werden (dies gilt nur 
in Deutschland).

2.7.1/3.7.1    Angaben zur Einkommenssituation in den 24 Monaten 
       vor Geburt des Kindes 

:ehaWf|gm_\V[�\fg�W\X�;�[X�<[eXf�8_gXeaZX_WTafcehV[f�iba�WXe�;�[X�
<[eXf�8ejXeUfX\a^b``Xaf�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�TU[|aZ\Z!�7T�W\X�
erforderlichen Einkommensnachweise sowie die betreffenden Zeit-
e|h`X�iba�WXe�4eg�WXe�8ejXeUfg|g\Z^X\g�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�TU-
hängen, kreuzen Sie bitte die entsprechenden Einkunftsarten an, 
unter Ergänzung der entsprechenden Zeiträume. 
�� 9T__f� F\X� \`� ZXfT`gXa� MX\geTh`� a\V[g� XejXeUfg|g\Z� jTeXa�� Xe-

halten Sie den Mindestbetrag.
�� 9T__f�F\X�X\aXa�bWXe�`X[eXeX�@\a\]bUf�ThfZX�Ug�[TUXa��ZXUXa�F\X�

diese bitte unter nichtselbstständiger Arbeit an. Bitte geben Sie 
uns jeweils die Zeiträume der Beschäftigungen an. 

�� 8\a^b``XafXefTgm_X\fghaZXa�f\aW�\afUXfbaWXeX-�
 Altersrente und vergleichbare Leistungen privater Versicherungen, 

Arbeitslosenbeihilfe, Arbeitslosengeld I, Berufsausbildungsbei-
hilfe für Arbeitslose, Erwerbsminderungsrente und vergleichbare 
?X\fghaZXa� ce\iTgXe� IXef\V[XehaZXa�� :e�aWhaZfmhfV[hff�� <afb_-
iXamZX_W�� >eTa^XaZX_W�� >hemTeUX\gXeZX_W�� GX\_TeUX\gf_bfXaZX_W��
xUXeUe�V^haZfZX_W�� xUXeZTaZfUX\[\_YX�� xUXeZTaZfZX_W�� xUXe-
ZTaZfZX_W�54G��xUXeZTaZfZX_W�UX\�GX\_aT[`X�Ta�?X\fghaZXa�mhe�
GX\_[TUX� T`� 4eUX\gf_XUXa�� IXeW\XafgThfYT__XagfV[|W\ZhaZ� Thf�
Mitteln des Europäischen Sozialfonds, Verletztengeld, Verletz-
tenrente und vergleichbare Leistungen privater Versicherungen, 
Versorgungskrankengeld, vergleichbare ausländische Einkom-
mensersatzleistungen. Sie werden nicht als Erwerbseinkommen 
ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�UXe�V^f\V[g\Zg!

���9T__f�F\X�fX_Ufgfg|aW\Z�XejXeUfg|g\Z�jTeXa��^eXhmXa�F\X�U\ggX�W\X�
XagfceXV[XaWX�8\a^haYgfTeg�Ta��fX_Ufgfg|aW\ZX�4eUX\g��:XjXeUX-
betrieb, Land- und Forstwirtschaft) und geben jeweils die Zeit-
e|h`X�Ta��\a�WXaXa�W\X�G|g\Z^X\g�ThfZX�Ug�jheWX!�

8\a^b``Xa��WTf�Th�Xe[T_U�X\aXf�@\gZ_\XWfgTTgXf�WXe�8H"8JE�bWXe�
der Schweiz versteuert wird, bleibt beim Elterngeld unberücksichtigt.

Um schnellstmöglich zu ermitteln für welche Kalendermonate Sie 
8\a^b``Xa� Y�e� W\X� 8e`\gg_haZ� WXe� ;�[X� WXf� 8_gXeaZX_WTafcehV[f�
nachweisen müssen, reicht es typischerweise aus, wenn Sie Anga-

ben über Ihre Erwerbstätigkeit im Zeitraum von 24 Kalendermonaten 
ibe�WXe�:XUheg�`TV[Xa!�8f�^Taa�WTWheV[�]XWbV[�ibe^b``Xa��WTff�
mehr Informationen als benötigt abgefragt werden. Sofern Sie damit 
nicht einverstanden sind, machen Sie nur Angaben zu den 12 Ka-
_XaWXe`baTgXa�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf!�J\e�jXeWXa�WTaa�ZZY!�jXZXa�
fehlender Informationen nochmals auf Sie zukommen. 

xUgXa�F\X�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�X\aX�8ejXeUfg|g\Z^X\g�Thf��f\aW�F\X�
aTV[�:XUheg�XUXaYT__f�XejXeUfg|g\Z�haW�[TUXa�F\X�8_gXeaZX_W�T_f�8e-
fTgm�Y�e�8ejXeUfX\a^b``Xa�UXTageTZg��fb�e\V[gXg�f\V[�W\X�;�[X�WXf�
Elterngeldes nach der Differenz zwischen dem durchschnittlichen 
`baTg_\V[Xa� 8ejXeUfX\a^b``Xa� \`� 5X`XffhaZfmX\geTh`� ibe� :X-
burt des Kindes und dem durchschnittlichen monatlichen Erwerbs-
X\a^b``Xa�aTV[�:XUheg�WXf�>\aWXf!�4_f�WheV[fV[a\gg_\V[Xf�`baTg-
_\V[Xf�8ejXeUfX\a^b``Xa� \`�5X`XffhaZfmX\geTh`�ibe�:XUheg�WXf�
>\aWXf�j\eW�]XWbV[�[�V[fgXaf�X\a�5XgeTZ�iba�%!**#�8heb�`baTg_\V[�
berücksichtigt. Der auf diesen Differenzbetrag anzusetzende Pro-
mXagfTgm�e\V[gXg�f\V[�aTV[�WXe�;�[X�WXf�8ejXeUfX\a^b``Xaf�\`�5X-
`XffhaZfmX\geTh`�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf��a\V[g�aTV[�WXe�;�[X�WXf�
7\YYXeXamUXgeTZf��f\X[X�M\YYXea�%!(�haW�&!(�!�

?X\fghaZXa�� W\X� \`� 5XmhZfmX\geTh`� 8\a^b``XafiXe_hfgX� mh`� GX\_�
ausgleichen (Einkommensersatzleistungen), sind ganz oder teilweise 
ThY�WTf�8_gXeaZX_W�TamheXV[aXa!�;\Xemh�UXa�g\ZXa�j\e�WXa�MX\geTh`��
W\X�;�[X�fbj\X�W\X�4aZTUX��Thf�jX_V[X`�5X`XffhaZfX\a^b``Xa�
die Einkommensersatzleistungen ermittelt wurden.

2.7.2/3.7.2   Angaben zu Monaten vor Geburt des Kindes mit  
          Einkommensminderung (Verschiebetatbestände)

9b_ZXaWX�GTgUXfg|aWX�^�aaXa�UXe�V^f\V[g\Zg�jXeWXa-
�� WXe�5XmhZ�iba�@hggXefV[TYgf_X\fghaZXa��ZZY!�ThV[�Y�e�X\a�|_gXeXf�

Kind. 
�� WTf�aTV[�WXa�EXZX_haZXa�WXf�@hggXefV[hgmZXfXgmXf�j|[eXaW�WXe�

Schutzfrist geltende Beschäftigungsverbot.
�� WXe�5XmhZ�iba�8_gXeaZX_W�Y�e�X\a�|_gXeXf�>\aW�U\f�mh`�$'!�?XUXaf-

monat dieses Kindes.
�� X\aX� `T�ZXU_\V[� ThY� X\aX� FV[jTaZXefV[TYg� mhe�V^mhY�[eXaWX�

8e^eTa^haZ�Á� ]XWbV[�ahe��jXaa�X\aX�WT`\g�iXeUhaWXaX�8\a^b`-
mensminderung nachgewiesen wird (z.B. durch die Zahlung von 
Krankengeld).

�� MX\gXa�WXf�JX[eW\XafgXf�bWXe�WXf�M\i\_W\XafgXf!
Ò� MX\gXa�`\g�8\a^b``XafiXe_hfg�ThYZehaW�WXe�6bi\W $, CTaWX`\X

<fg�W\X�A\V[gUXe�V^f\V[g\ZhaZ�iba�@baTgXa�`\g�8\a^b``Xaf`\aWX-
rung des nichtselbstständigen Einkommens im Einzelfall ungünstig, 
^Taa�ThY�W\X�A\V[gUXe�V^f\V[g\ZhaZ��ThV[�\`�ATV[[\aX\a��iXem\V[gXg�
werden.

Bemessungszeitraum

FbYXea�F\X�T_f�4ageTZfgX__Xe�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�XejXeUfg|g\Z�jT-
eXa��f\aW�F\X�iXecY_\V[gXg��W\X�;�[X�<[eXf�WheV[fV[a\gg_\V[Xa�8\a^b`-
`Xaf�Y�e�$%�>T_XaWXe`baTgX�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�aTV[mhjX\fXa!�
7\XfXa�MX\geTh`��aTV[�WX`�f\V[�W\X�;�[X�<[eXf�8_gXeaZX_WTafcehV[f�
UX`\ffg�� aXaag�`Ta�5X`XffhaZfmX\geTh`!�ATV[Yb_ZXaW� f\aW�5X\-
spiele zur Bestimmung des für Sie relevanten Bemessungszeitraums 
aufgeführt. 

9T__f� F\X� ibe� :XUheg� WXf� >\aWXf� ThffV[_\X�_\V[� 8\a^b``Xa� Thf�
a\V[gfX_Ufgfg|aW\ZXe� G|g\Z^X\g� [TggXa-� 7Xe� 5X`XffhaZfmX\geTh`�
f\aW�W\X�$%�>T_XaWXe`baTgX�ibe�WX`�>T_XaWXe`baTg�WXe�:XUheg�WXf�
Kindes, wobei die Monate mit Verschiebetatbeständen (siehe Ziffern 
%!*!%�haW�&!*!%���UXefcehaZXa�jXeWXa!

Beispiel: :XUhegfWTgh`�WXf�>\aWXf-�$,!#,!%#%$

A\V[gfX_Ufgfg|aW\ZX�4eUX\g-�$,!#,!%#$,�Á�$+!#,!%#%$
Mutterschaftsgeld von der gesetzlichen Krankenkasse: 
#+!#+!%#%$�Á�$,!#,!%#%$
5X`XffhaZfmX\geTh`-�4hZhfg�%#%#�Á�=h_\�%#%$

9T__f�F\X�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf�8\a^b``Xa�Thf�fX_Ufgfg|aW\ZXe�G|-
tigkeit (auch in Verbindung mit Einkommen aus nichtselbstständiger 
G|g\Z^X\g�� [TggXa-� 7Xe� 5X`XffhaZfmX\geTh`� \fg� ZehaWf|gm_\V[� WTf�
>T_XaWXe]T[e�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf!�?\XZg�\a�WXa�mhZehaWX_\XZXaWXa�
:Xj\aaXe`\gg_haZfmX\ge|h`Xa�X\a�IXefV[\XUXgTgUXfgTaW� �f\X[X�M\Y-
YXea�%!*!%�haW�&!*!%��ibe��^Taa�ThY�<[eXa�ThfWe�V^_\V[Xa�4ageTZ�[\a�
der vorangegangene Veranlagungszeitraum zugrunde gelegt wer-
den. Die Verschiebung kann auch mehrfach erfolgen, wenn jeweils 



Verschiebetatbestände vorliegen. Der Antrag auf Verschiebung gilt 
für alle Einkunftsarten einheitlich. Dieser Bemessungszeitraum gilt 
ThV[��jXaa�F\X�mhf|gm_\V[�8\a^b``Xa�Thf�a\V[gfX_Ufgfg|aW\ZXe�G|-
tigkeit hatten.

Beispiel: :XUhegfWTgh`�WXf�>\aWXf-�$#!#,!%#%$

:XjXeUXUXge\XU-�$#!#%!%#$,�Á�#,!#,!%#%$
a\V[gfX_Ufgfg|aW\ZX�4eUX\g-�#$!#&!%#%#�Á�%+!#%!%#%$
8_gXeaZX_W�Y�e�X\a�|_gXeXf�>\aW-�$#!#+!%#%#�Á�#,!$#!%#%#�

Bemessungszeiträume:
1.) Berücksichtigung des Verschiebetatbestandes wurde nicht bean-

tragt. = Bemessungszeitraum für alle Einkunftsarten ist das Ka-
_XaWXe]T[e�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf��[\Xe-�#$!#$!%#%#�Á�&$!$%!%#%#�

2.) Berücksichtigung des Verschiebetatbestandes wurde beantragt.
 = Bemessungszeitraum für alle Einkunftsarten ist der letzte abge-

schlossene Veranlagungszeitraum vor dem Verschiebetatbestand 
�[\Xe-�#$!#$!%#$,�Á�&$!$%!%#$,��

2.8.1/3.8.1 Angaben zu Mutterschaftsleistungen

8\a�IXeW\XafgThfYT__�WXe�@hggXe�j\eW�aTV[�WXe�:XUheg�[|hY\Z�UXeX\gf�
WheV[� @hggXefV[TYgf_X\fghaZXa� ThfZXZ_\V[Xa!� 4hf� W\XfX`� :ehaW�
werden Mutterschaftsleistungen von dem ermittelten Anspruch auf 
Elterngeld abgezogen, d.h. sie werden auf das Elterngeld angerech-
net. Die Anrechnung führt dazu, dass Elterngeld nur gewährt wird, 
wenn die Mutterschaftsleistung geringer ist als das Elterngeld. Ste-
[Xa�@hggXefV[TYgf_X\fghaZXa�ahe� Y�e�X\aXa�GX\_�WXf�?XUXaf`baTgf�
des Kindes zu, werden sie nur zeitanteilig angerechnet. Ausländi-
sche Leistungen, die mit dem Mutterschaftsgeld vergleichbar sind, 
werden ebenfalls auf das Elterngeld angerechnet. Eine Anrechnung 
dieser Leistungen beim Elterngeldanspruch des anderen Elternteils 
erfolgt nicht. 

Monate, für die ein Anspruch auf Mutterschaftsleistungen besteht, 
gelten außerdem immer als Monate, in denen die Mutter (Basis-) 
Elterngeld bezieht, auch wenn sie keinen Antrag auf Elterngeld für 
diesen Zeitraum stellt.

2.8.2/3.8.2  Angaben zum Elterngeld für Geschwisterkinder im  
                     Bezugszeitraum

Sofern Sie Zahlungen von Elterngeld für ein älteres Kind in Ihrem 
beantragten Bezugszeitraum erhalten, werden diese im betreffen-
den Zahlungsmonat auf den ermittelten Anspruch angerechnet. 

2.8.3/3.8.3  Angaben zum Einkommen im Bezugszeitraum 

7\XfX� 4aZTUXa� W\XaXa� fbjb[_� mhe� 8e`\gg_haZ� WXe� ;�[X� <[eXf� 8e-
werbseinkommens im beantragten Bezugszeitraum als auch zur Er-
mittlung des Umfangs (Anzahl der Wochenstunden) Ihrer Erwerbs-
tätigkeit als eine der Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von 
Elterngeld.

Höhe Ihres Erwerbseinkommens im Bezugszeitraum 

Da das Elterngeld Einkommenseinbußen im Zusammenhang mit der 
Betreuung des Kindes ausgleicht, muss neben dem Einkommen vor 
:XUheg�WXf�>\aWXf�ThV[�WTf�ibeThff\V[g_\V[X�8\a^b``Xa�\`�UXTa-
tragten Bezugszeitraum ermittelt werden. Die Art der Angaben ent-
fce\V[g�WXaXa�ibe�:XUheg�WXf�>\aWXf��f\X[X�M\YYXea�%!*!$�haW�&!*!$

;TUXa�F\X�j|[eXaW�WXf�8_gXeaZX_WUXmhZf�ibeThff\V[g_\V[�8ejXeUf-
X\a^b``Xa��j\eW�WTf�8_gXeaZX_W�ahe� ibe_|hY\Z�ZXmT[_g!�ATV[�8aWX�
des Bezugszeitraums werden Sie von der L-Bank aufgefordert, Ihr 
tatsächliches Erwerbseinkommen während des Bezugszeitraums 
aTV[mhjX\fXa!�7\X�;�[X�WXf�8_gXeaZX_WXf�j\eW�WTaa�iba�WXe�? 5Ta^�
endgültig festgesetzt. Zu viel gezahltes Elterngeld müssen Sie er-
statten, zu wenig gezahltes Elterngeld wird nachgezahlt.

Sonstige Angaben bei Einkommen aus selbstständiger Arbeit, Ge-
werbebetrieb und Land- und Forstwirtschaft 

Ihre Angaben zur voraussichtlichen Anzahl der Wochenstunden Ih-
rer selbstständigen Erwerbstätigkeit im Bezugszeitraum werden 
hierdurch begründet. Sofern Sie den Umfang Ihrer selbstständigen 
Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Bemessungszeitraum reduzieren, 
geben Sie bitte die gewählten Maßnahmen an.

Durchschnittliche Anzahl der Wochenstunden im Bezugszeitraum

:ehaWf|gm_\V[�[TUXa�F\X�4afcehV[�ThY�8_gXeaZX_W��jXaa�F\X�\`�5X-

mhZf`baTg� ^X\aX� 8ejXeUfg|g\Z^X\g� `\g� X\aX`� :XfT`gh`YTaZ� �UXe�
T__X� G|g\Z^X\gXa� iba�`X[e� T_f� WheV[fV[a\gg_\V[�&%�JbV[XafghaWXa�
ausüben. Dabei werden Zeiten des Bezugs von Entgeltersatzleis-
tungen (z.B. Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld) nicht berücksichtigt. 
9b_ZXaWX�4hfaT[`Xa�W\XfXe�EXZX_haZ�UXfgX[Xa-
�� 5X\�?X[eXe\aaXa�haW�?X[eXea�e\V[gXg�f\V[�WXe�H`YTaZ�WXe�mh_|f-

f\ZXa� GX\_mX\gTeUX\g� aTV[� WXe� j�V[Xag_\V[Xa� CY_\V[gfghaWXamT[_!�
Damit könnte eine geringere Anzahl an Deputatsstunden bereits 
zu einer Ablehnung führen. 

�� <a�MX\gXa�� \a�WXaXa�8ejXeUfX\a^b``Xa�b[aX�4eUX\gf_X\fghaZ�UX-
zogen wird (z.B. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Erholungsur-
laub) gilt als Arbeitszeit die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit. 

�� 5X\� GTZXfcY_XZXcXefbaXa�� W\X� \[eX� 8\ZahaZ� \`� F\aaX� WXf� �� %&�
Sozialgesetzbuch VIII nachweisen, darf die Anzahl der wöchent-
lich geleisteten Arbeitsstunden die Zahl 32 übersteigen, sofern 
sie neben der Betreuung ihres oder ihrer Kinder höchstens fünf 
weitere Kinder in Kindertagespflege betreuen. Bei der Betreuung 
von mehr als fünf fremden Kindern darf die Arbeitszeit 32 Wo-
chenstunden im Durchschnitt eines Lebensmonats nicht über-
schreiten.

�� 5X\�X\aXe�5XfV[|Yg\ZhaZ�mhe�5XehYfU\_WhaZ�\`�F\aaX�WXf�5XehYf-
bildungsgesetzes, des Sozialgesetzbuches III, des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes oder einer vergleichbaren sonstigen 
@T�aT[`X� �m!5!� 8hebc|\fV[Xe� Fbm\T_YbaWf� bWXe� :TeTag\XYbaWf��
liegt keine volle Erwerbstätigkeit vor. 

A\V[gfX_Ufgfg|aW\Z�G|g\ZX�f\aW�iXecY_\V[gXg��WTf�ibeThff\V[g_\V[X�4e-
beitsentgelt sowie die voraussichtliche Anzahl an Wochenstunden 
nachzuweisen. Dies kann durch Vorlage des Arbeitsvertrages oder 
WXe�IXeX\aUTehaZ�mhe�GX\_XejXeUfg|g\Z^X\g�\a�8_gXeamX\g�`\g�4aZTUXa�
zum voraussichtlichen Arbeitsentgelt und der Arbeitszeit im Bezugs-
zeitraum oder das vom Arbeitgeber ausgefüllte Formular 4 erfolgen. 
Sie können das Formular im Internet unter www.l-bank.de herunter-
laden oder es bei der L-Bank in Karlsruhe anfordern.

Sind Sie im Bezugszeitraum selbstständig erwerbstätig, reicht Ihre 
Angabe der durchschnittlichen Anzahl der Wochenstunden sowie 
eine Prognose Ihres voraussichtlichen Einkommens in Form einer 
:Xj\aaXe`\gg_haZ�Thf!�

2.8.4/3.8.4 Angaben zu sonstigem Einkommen im  
           Bezugszeitraum

Erhalten Sie im Bezugszeitraum weitere Einkommensersatzleistun-
ZXa��f\X[X�M\YYXea�%!*!$�haW�&!*!$���`\aWXea�W\XfX�j|[eXaW�WXf�5X-
zugs Ihren Anspruch auf Elterngeld.

Berechnet sich die Einkommensersatzleistung aus einem geringe-
ren Einkommen als dem durchschnittlichen Einkommen, das wir zur 
Berechnung Ihres Elterngeldes heran gezogen haben, und beginnt 
WXe�5XmhZ� iba�8\a^b``XafXefTgm_X\fghaZXa�Xefg� aTV[�WXe�:XUheg�
<[eXf�>\aWXf��j\eW�W\XfX�a\V[g�\a�ib__Xe�;�[X�ThY�<[e�8_gXeaZX_W�TaZX-
rechnet. Der Anteil Ihres Elterngeldes, der auf den Unterschieds-
UXgeTZ�mj\fV[Xa�WX`�8\a^b``Xa��WTf�F\X�ibe�:XUheg�Xem\X_g�[TUXa�
und dem Einkommen, aus dem Ihre Einkommensersatzleistung 
berechnet wird, entfällt, bleibt von einer Anrechnung frei. Auf diese 
Weise ergänzt das Elterngeld die durch andere Sozialleistungsträ-
ZXe� ZXmT[_gX� 8\a^b``XafXefTgm_X\fghaZ�� fbWTff� F\X� \a� WXe� EXZX_�
8_gXeaZX_W�\a�WXe�;�[X�Xe[T_gXa��T_f�jXaa�F\X�\a�ZXc_TagX`�H`YTaZ�
erwerbstätig gewesen wären. Eine Anrechnung von Mutterschafts-
leistungen auf Ihr Elterngeld ist weiterhin möglich.

8e[T_gXa�F\X�5�eZXeZX_W��Fbm\T_[\_YX��?X\fghaZXa�aTV[�WX`�4fl_U?:�
oder einen Kinderzuschlag, wird das Elterngeld grundsätzlich in 
ib__Xe�;�[X�T_f�8\a^b``Xa�WTeThY�TaZXeXV[aXg!� <[e�4afcehV[�ThY�
die genannten Leistungen kann sich dadurch verringern. Sofern Sie 
ibe�WXe�:XUheg�<[eXf�>\aWXf�XejXeUfg|g\Z�jTeXa��Xe[T_gXa�F\X�X\aXa�
Elterngeldfreibetrag. Dieser entspricht dem durchschnittlichen mo-
aTg_\V[Xa�8\a^b``Xa�ibe�:XUheg�haW�UXge|Zg�[�V[fgXaf�&##�8heb��
\a�8_gXeaZX_W�C_hf @baTgXa�$(#�8heb!�5\f�mh�W\XfXe�;�[X�U_X\Ug�WTf�
Elterngeld bei den genannten Leistungen anrechnungsfrei.

TIPP: Beantragen Sie in diesem Fall, dass Ihr Elterngeldanspruch 
auf Basis Ihrer Einkommenssituation individuell berechnet wird (im 
4ageTZ�M\YYXea�%!(�haW�&!(�!
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1.    Vorwort

Hier können Sie sich schnell und einfach einen Überblick ver-
schaffen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben 
und was wir damit machen. Außerdem informieren wir Sie über Ihre 
Rechte nach geltendem Datenschutzrecht und sagen Ihnen, an 
wen Sie sich bei Fragen wenden können.

2.    Wer sind wir und an wen können Sie sich wenden?

Als verantwortliche Stelle ergreifen wir, die

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank
Schlossplatz 10
76113 Karlsruhe
Tel: 0721/150-0
Fax: 0721/150-1001
Internet: www.l-bank.de

alle notwendigen Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten 
zu schützen.

Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte 
an unseren Datenschutzbeauftragten:

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank
Datenschutzbeauftragter
Schlossplatz 10
76113 Karlsruhe
E-Mail: datenschutz@l-bank.de 

3.    Welche Daten erheben wir und woher erhalten wir diese?

Unter anderem verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:

�� Persönliche Identifikationsangaben (zum Beispiel Vor- und 
Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsange-
hörigkeit, Telefonnummer, steuerliche Identifikationsnummer, 
IBAN, Sozialversicherungsdaten)

�� Daten über Ihre finanzielle Situation (zum Beispiel Gehaltsab-
rechnungen, Angaben zum Einkommen)

�� Soziodemografische Angaben (zum Beispiel Familienstand und 
Familiensituation, Geschlecht)

�� Besondere Kategorien personenbezogener Daten (bekannt als 
„Sensible Daten“ zum Beispiel religiöse Zugehörigkeit oder Ge-
sundheitsdaten) erheben wir ausschließlich, wenn dies unbe-
dingt notwendig ist. 

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns als 
Antragsteller in Kontakt treten, zum Beispiel Anträge oder sons-
tige Mitteilungen einreichen oder sich per Mail oder Telefon an 
uns wenden. Ergänzend verarbeiten wir – soweit im Elterngeld-
verfahren erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von 
anderen öffentlichen Stellen (zum Beispiel Bürgermeisterämtern, 
Landratsämtern), anderen Sozialleistungsträgern (zum Beispiel  
Arbeitsamt, Krankenkassen, Jobcenter oder europäischen Leis-
tungsträger), der Deutschen Rentenversicherung oder von sons-
tigen Dritten (zum Beispiel Ihrem Arbeitgeber) zulässigerweise 
erhalten haben (zum Beispiel zur Ausführung von Aufträgen, zur 
Erfüllung von Verträgen, aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwil-
ligung oder auf gesetzlicher Grundlage).

4.    Wofür nutzen wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrund-
       lage?

Die von der L-Bank verarbeiteten personenbezogenen Daten sind 
für die Beratung, die Bearbeitung Ihres Elterngeldantrags, die Be-
willigung und Auszahlung Ihres Elterngelds sowie für die Bearbei-
tung nach Bewilligung Ihres Elterngelds erforderlich. Wir weisen 
Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie Elterngeld nur dann erhalten 
können, wenn Ihre personenbezogenen Daten genutzt und weiter-
geleitet werden dürfen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe e) der EU-DSGVO in Verbindung mit § 35 Erstes 
Buch Sozialgesetzbuch und den §§ 67 ff. Zehntes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB X) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

Darüber hinaus unterliegen wir als Bank und Elterngeldstelle zahl-
reichen gesetzlichen Anforderungen. Die Verarbeitung von Daten 
ist zum Beispiel für folgende Zwecke erforderlich: Betrugs- und 
Geldwäscheprävention oder die Erfüllung von steuerrechtlichen 
Kontroll- und Meldepflichten. In diesem Fall erfolgt die Verarbei-
tung Ihrer Daten auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c) der EU-DSGVO in Verbindung mit dem Gesetz, das uns zur 
Verarbeitung Ihrer Daten verpflichtet.

Weitere Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten können 
zum Beispiel sein: das Landesdatenschutzgesetz Baden-Württem-
berg,  das Bundesdatenschutzgesetz, die Bundeshaushalts- und 
Landeshaushaltsordnung, das Gesetz zur Terrorbekämpfung, die 
Abgabenordnung, das Einkommensteuergesetz.

Ganz wichtig:       
Unter keinen Umständen verkaufen wir Ihre Daten an Dritte!

5.   Wer bekommt Ihre Daten und warum?

5.1 Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der L-Bank

Innerhalb der L-Bank erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf 
Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten 
benötigen.

5.2 Ihre personenbezogenen Daten außerhalb der L-Bank

Wir sind zur Wahrung des Sozialgeheimnisses über alle kundenbe-
zogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet. Informationen über 
Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen 
dies erlauben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt oder ver-
pflichtet sind.

Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger von Ihren perso-
nenbezogenen Daten öffentliche Stellen oder Unternehmen sein,  
 
zum Beispiel:
Finanzbehörden, Landrats- und Bürgermeisterämter, Landesmi-
nisterien (zum Beispiel für Finanzen, für Soziales und Integration), 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ihre 
Bank, Wirtschaftsprüfer, Bundeszentralamt für Steuern, Bundes-
kasse, Landesoberkasse, Aufsichtsbehörden, Bundes- und Lan-

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte – Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
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desrechnungshof, Statistisches Bundesamt, Krankenversiche-
rungsträger, Deutsche Rentenversicherung, Arbeitgeber, weitere 
Sozialleistungsträger, europäische Leistungsträger.               

5.3 Dienstleister, die uns unterstützen

Auch von uns eingesetzte Dienstleister können zur Erfüllung der 
beschriebenen Zwecke Daten erhalten, wenn diese das Sozialge-
heimnis wahren und besondere Vertraulichkeitsanforderungen er-
füllen. 

6.   Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen 
Verarbeitungszwecke benötigen.

Sind die Daten für die dargestellten Zwecke (siehe Ziffer 4) nicht 
mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, 
ihre – befristete – Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. Grund 
hierfür kann vor allem die  Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs-
pflichten sein. Diese können sich zum Beispiel aus dem Handel-
gesetzbuch, der Abgabenordnung, der Bundeshaushaltsordnung 
oder der Landeshaushaltsordnung ergeben. Die dort vorgegebenen 
Fristen zur Aufbewahrung beziehungsweise Dokumentation be-
tragen bis zu zehn Jahre.

7.   Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung 
      im Einzelfall (einschließlich Profiling)?

Automatisierte Entscheidungsfindungen einschließlich Profiling 
finden im Elterngeldverfahren nicht statt.

8.   Sind Sie verpflichtet, der L-Bank bestimmte personenbezo-
      gene Daten zu geben?
  
Ohne die Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
können Sie kein Elterngeld erhalten. 

9.   Welche Rechte haben Sie und warum sind uns Ihre Rechte
      wichtig?

Welche Rechte haben Sie als Kunde der L-Bank, wenn es um die 
Verarbeitung Ihrer Daten geht?

Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Regelungen der EU- 
Datenschutzgrundverordnung (Artikel 15 bis 21) und dem SGB X.

9.1 Ihr Recht auf Auskunft, Information und Berichtigung

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personen-
bezogenen Daten verlangen. Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) 
zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten 
Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung 
verlangen. Wenn wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben, 
informieren wir diese Dritten über Ihre Berichtigung – sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist.

9.2 Ihr Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, die unverzügliche Löschung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen. Bitte beachten Sie, dass ein 
Anspruch auf Löschung davon abhängt, ob ein gesetzlicher Grund 
vorliegt, der die Verarbeitung der Daten erforderlich macht.

9.3 Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-
       nenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. 

9.4 Ihr Recht auf Widerspruch

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten Widerspruch einzulegen. Im Falle eines Widerspruchs 
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, 
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung dieser Daten nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen, oder Ihre personenbezogenen Daten 
dienen der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie Elterngeld nur 
dann erhalten beziehungsweise behalten können, wenn Ihre per-
sonenbezogenen Daten genutzt und weitergeleitet werden dürfen.

Sollten Sie eines der oben genannten Rechte geltend machen 
wollen, wenden Sie sich bitte an:

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank
Datenschutzbeauftragter
Schlossplatz 10
76113 Karlsruhe
E-Mail: datenschutz@l-bank.de 

9.5 Ihr Beschwerderecht

In einzelnen Fällen kann es vorkommen, dass Sie nicht zufrieden 
mit unserer Antwort auf Ihr Anliegen sind. Dann können Sie bei der 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einreichen.

Die Beschwerde richten Sie bitte an:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und                              
die Informationsfreiheit Baden- Württemberg
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Vertreten durch den Landesbeauftragten Dr. Stefan Brink                
Königstr. 10a
70173 Stuttgart
Tel:  0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/impressum/
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Du brauchst Hilfe beim Elterngeldantrag? 

Wir sind für dich da!
Das Problem: 

Der Elterngeldantrag ist leider sehr komplex. Unserer Erfahrung nach sind 85% der Elterngeldanträge 
fehlerhaft. Die Folge: Eltern bekommen weniger Geld, weil sie ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen 
oder sie müssen monatelang auf die Zahlung warten. Wir helfen euch dabei, beide Probleme zu 
vermeiden und bieten daher 2 Lösungen an:

Variante 1: Der Elterngeld Onlinekurs
Wer seinen Elterngeldantrag selbst meistern und dabei lästige Stolperfallen vermeiden möchte, für den 
eignet sich unser Onlinekurs. In 16 Lektionen zeigen wir euch Tipps und Kniffe, wie ihr durch clevere 
Antragstellung monatlich mehr Elterngeld erhaltet. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr die größten Fehler 
vermeidet, die vielen Eltern regelmäßig Kopfzerbrechen bereiten.

Wir haben unser Expertenwissen aus über 4.000 Elterngeldberatungen in diesen Kurs einfließen lassen 
und bieten euch damit einen echten Mehrwert! Der Kurs dauert 60 Minuten.

Wir bieten dir eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet für dich: Wenn du am Onlinekurs 
teilgenommen, das Material durchgearbeitet hast und mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, bekommst du 
dein Geld zurück. Ganz einfach und fair.

Dieser Antrag wurde auf www.elterngeld.de heruntergeladen 

Hier geht’s zum Elterngeldkurs:

https://www.elterngeld.de/videokurs

http://www.elterngeld.de
https://www.elterngeld.de/videokurs


Variante 2: Die Elterngeldberatung
Wir beraten dich und deine(n) Partner(in) umfassend und helfen euch dabei, den Antrag für euer 
Elterngeld pünktlich und zu eurem Vorteil in maximaler Höhe zu stellen. Die Beratung eignet sich vor 
allem für Eltern, die in der Elternzeit in Teilzeit arbeiten wollen, durch Selbstständigkeit, hohe Bezüge, 
schwankende Bezüge oder andere besondere berufliche Umstände eine unklare Ausgangslage bei der 
Antragstellung haben oder einfach überfordert mit dem Antrag sind. Wir optimieren euren Anspruch so, 
dass ihr in der Regel deutlich mehr Elterngeld erhaltet.

Eure Vorteile: 

✓  Ihr erhaltet maximales Elterngeld

✓  Ihr spart euch Zeit, Kosten und Nerven

✓  Ihr erhaltet euer Elterngeld pünktlich und fristgerecht

✓  Ihr profitiert von unserer Erfahrung aus über 4.000 erfolgreichen Beratungen

✓  Ihr bekommt eine fachgerechte Beratung & Antragsservice zum Elterngeld, Kindergeld, 
Partnerschaftsbonus, Landeserziehungsgeld, Kinderzuschlag uvm.! 

So funktioniert es: 

1) Ihr ruft uns an oder sendet uns eine Anfrage
2) Anschließend wählt ihr ein Paket: Elterngeldberatung (179 €) oder Elterngeldberatung mit 

Antragsservice (279 €)
3) Wir beraten euch umfassend entsprechend eurer individuellen Ausgangslage und klären alle offenen 

Fragen
4) Unsere Experten berechnen die Höhe des zustehenden Elterngeldes 
5) Wir füllen den Elterngeldantrag korrekt für euch aus 

Dieser Antrag wurde auf www.elterngeld.de heruntergeladen 

Jetzt kostenpflichtige Beratung und Antragsservice
in Anspruch nehmen:

Telefon: +49 (0)3661 401 90 011 
oder Anfrage senden: https://www.elterngeld.de/elterngeldberatung/

http://www.elterngeld.de
https://www.elterngeld.de/elterngeldberatung/
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